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Prof. Dr. Paul Claus, Nothgottesstraße 9, 65366 Geisenheim 

PD Dr. Stephanie Zibell, Philippsbergstraße 10.65 195 Wiesbaden 

Mit dem Heft Nr. 4/2007 liegen nun 62 Ausga­
ben des RHEINGAU FORUM in 15 Jahren vor. 
Eine Bilanz die sich sehen lassen kann. Zum Gelin­
gen haben viele beigetragen. An erster Stelle sind die 
Autoren mit ihren mehr als 325 Arbeiten zu nennen, 
denen unser besonderer Dank gebührt. Während an­
fänglich Bilder nur schwarz-weiß gedruckt wurden, 
hat auf Wunsch der Leser das farbige Bild Eingang 
gefunden und so das FORUM zu einem willkomme­
nen Begleiter aller Liebhaber des Rheingaus und sei­
ner Kultur werden lassen. Dies wurde ermöglicht 
durch 174 Annoncen auf den Umschlagseiten, ein 
hilfreicher Beitrag zur Vermittlung der Kultur und 
Geschichte des Rheingaus, dafür herzlichen Dank. 

Als aus Altersgründen Herr Dr. h.c. Josef 
Staab in 2005 aus der Redaktion ausgeschieden ist, 
hat Herr Gerhard Becker die Endkorrektur über­
nommen . 

Wir sind zuversichtlich, daß unere Leser auch 
weiterhin über das RHEINGAU FORUM in ge­
wohnter Qualität verfügen können und für die Re­
daktion auch jüngere Mitarbeiter gewonnen wer­
den können. 

Allen Lesern eine gesegnete Weihnacht und 
ein gesundes und gutes Neues Jahr. 

Ihr Paul Claus 
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Jens Friedhof! 

Der Rheingau als Burgenlandschaft 
Typologie, bauliche Entwicklung und 
Funktionen mittelalterlicher Burgen 

Einleitung 

An Profanbauten hat die romanische Kunst ei­
nige Werke von allerdings bescheidenstem archi­
tektonischem Schmuck hinterlassen, von denen [ .. .] 
die Niederburg in Rüdesheim ein höchst lehrrei­
ches Beispiel einer Talburg aus dieser Zeit bietet. In 
gotischer Zeit steht der Profanbau unter dem Ein­
fluss reicherer landesherrlicher Aufträge: ist der 
Umbau der Burg Ehrenfels auch noch ein etwas ha­
stig ausgeführter Bedürfnisbau, so zeigt sich an der 
Burg Eltville schon ein gewisser fürstlicher Luxus 
[ .. .].An anderen Burgbauten dieser Zeit aber, die 
des Wispertals sowohl, wie Scharfenstein, schei­
nen, soweit die Reste erkennen lassen, über 
schmucklose Wehrbauten in rohem Bruchsteinbau 
nicht hinausgekommen zu sein1• Mit den drei hier 
von Ferdinand Luthrner aufgeführten Objekten , der 

Abb.]: Burg Ehrenfels (Foto: J. Friedhoff 2007). 

Niederburg zu Rüdesheim, der Burg Ehrenfels 
sowie der kurfürstlichen Burg zu Eltville, werden 
zweifelsohne die bekanntesten mittelalterlichen 
Burgen des Rheingaus aufgeführt, deren kunsthi­
storische Bedeutung die der übrigen Anlagen der 
Region weit übertrifft. Ob der Rheingau - wie 
Wolfgang Einsingbach in seiner knappen Einfüh­
rung zu den Burgen im Kunstdenkmälerinventar 
des Rheingaukreises betont - mit seinen zahlrei­
chen Burgruinen und Burgstätten zu den burgen­
reichsten Landschaften Deutschlands zählt2, mag 
angesichts der Tatsache, dass mehrere Landschaften 
dieses Prädikat für sich in Anspruch nehmen, und 
der doch recht beachtlichen Burgendichte der 
übrigen, an den Mittelrhein angrenzenden Kreise 
dahingestellt sein. Rudolf Knappe führt in seinem 
Katalog der mittelalterlichen Burgen in Hessen 
immerhin 26 Anlagen für den Alt-Rheingaukreis 

auf, während sich in der kunststa­
tistischen Übersicht des Kunst­
denkmälerinventars des Rhein­
gaukreises knappe Angaben zu 
21 Burgen im Kreisgebiet finden .3 

In einer 1997 vorgelegten kleinen 
Publikation zu den Burgen im 
Rheingau werden immerhin sieb­
zehn Anlagen vorgestellt, von 
denen freilich die Mapper 
Schanze als befestigter Torbau 
das Rheingauer Gebücks und die 
1874 von der Familie von Mumm 
errichtete Kunstruine Schwar­
zenstein4 nicht zu den mittelalter­
lichen Burgen zu zählen sind.5 

Außerhalb des Rheingau-Taunus-
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Kreises liegen die Burg Frauenstein (Stadt Wies­
baden) und die Sauerburg (Rhein-Lahn-Kreis). 
Bei der Burg Nollig über Lorch handelt es sich 
nicht um eine „Adelsburg", sondern um einen 
Eckpfeiler der Lorcher Stadtbefestigung. Beson­
dere Aufmerksamkeit erlangte die Anlage in der 
burgenkundlichen Literatur durch ihre bemerkens­
werte bauliche Entwicklung.6 Bei der Burg Nollig 
handelt es sich um einen wohl zu Beginn des 
14. Jahrhunderts entstandenen Wohnturm in Fach­
werkkonstruktion (Seitenmaße 7 ,2 x 13 ,8 m) , der 
später mit starkem Mauerwerk ummantelt wurde 
und eine schildmauerartige Verstärkung an der 
Bergseite erhielt. 

Hinsichtlich der Verteilung der mittelalterli­
chen Wehr- und Wohnbauten im Rheingau ist fest­
zustellen , dass ungeachtet der Entstehungszeit der 
Burgen und der verschiedenen Anlässe, die zu 
ihrer Gründung führten , sich die Anlagen zu 
einem vorwiegend nach Nordwesten gerichteten 
Befestigungssystem ordnen7

. Eine recht beachtli­
che Burgendichte weist das Wispertal von Lorch 
bis Geroldstein auf. Hier trafen die Interessen­
sphären des Erzstifts Mainz, der Grafen von Kat­
zenelnbogen und der Pfalzgrafen bei Rhein auf­
einander.8 Im Süden konzentrierten sich die Burg­
gründungen auf das Rheinufer und das Hinterland 
des Stromes . 

Als problematisch erweist sich insbesondere 
die zeitliche Einordnung zahlreicher Burgen­
gründungen, wobei vor allem die für einige Bur­
gen vorgenommenen Frühdatierungen das Ge­
samtbild der Burgenlandschaft des Rheingaus be­
einträchtigen und zu völlig irrigen Rückschlüs­
sen bezüglich der Burgendichte im Früh- , Hoch­
und Spätmittelalter führen. So datiert Wolfgang 
L. Roser, der sich dankenswerterweise bereits 
seit langem mit den Burgen im Rheingau be­
schäftigt, die urkundlich 1390 erwähnte Lauks­
burg im Wisptertal ins 11 . Jahrhundert und be­
gründet seinen Datierungsansatz mit dem Hin­
weis, dass der Typ der Turmburg, der von der 
Lauksburg in einer örtlich bedingten Variante 
vertreten wird, am Ende des 13. Jahrhunderts 
nicht mehr denkbar sei.9 Dem steht nicht nur die 
urkundliche Überlieferung entgegen, sondern 
auch die Tatsache, dass die Lauksburg der 

Gruppe der im Spätmittelalter verbreiteten mehr­
geschossigen, wohnturmartigen Burgen (sog. 
Bautyp der „Kemenate") zuzuordnen ist , die ins­
besondere im hessisch-thüringischen Raum noch 
zahlreich vertreten sind (z.B. Berneburg und Tan­
nenberg in Hessen; Orlamünde in Thüringen). I0 

Die von Roser 1990 publizierte Rekonstruktion 
des Baubestandes der Rüdesheimer Niederburg 
im 10. Jahrhundert I I - der zeichnerisch darge­
stellte Baubefund zeigt die Situation der Burg zu 
Beginn des 12. Jahrhunderts - suggeriert ein Bild 
der mit Wohnturm und bergfriedähnlichem Wehr­
turm versehenen vielgestaltigen Burg , die es im 
10. Jahrhundert so nicht gegeben hat. Im Verlauf 
des 10 . Jahrhunderts sind häufig größere saalar­
tige Steinhäuser als älteste Monumentalbauten 
/ ... ]festzustellen. Die neue Architekturform des 
hohen, wehrhaften Wohnturms fand erst an der 
Wende vom späten 10. zum frühen ll. Jahrhun­
dert{ .. .] erstmals Eingang in das Bauprogramm 
des adeligen Burgenbaus .12 Abgesehen von der 
Tatsache, dass nur zu wenigen Burgen des Rhein­
gaus und der Mittelrheinregion neuere bauhisto­
rische, archäologische und historische Untersu­
chungen vorliegen, muss sich die Burgenfor­
schung häufig mit klischeehaften oder gar irre­
führenden Vorstellungen hinsichtlich der mittel­
alterlichen Wehrbauten und ihrer Funktionen 
auseinandersetzen. So findet sich beispielsweise 
in dem jüngst von Heiko Laß vorgelegten Bur­
genführer zum Mittelrheintal der Hinweis , dass 
der Rhein unterhalb der Burg Ehrenfels zwischen 
dem Mäuseturm und der Zollstelle Ehrenfels mit­
tels einer Kette gesperrt werden konnte , um von 
den vorbeifahrenden Kaufleuten Zoll zu erhe­
ben Y Angesichts von Strömungsverhältnissen, 
Eisgang und nicht zuletzt im Blick auf den bereits 
im Mittelalter recht starken Schiffsverkehr er­
scheint diese Behauptung völlig abwegig. Zur 
Abfertigung und Entrichtung des Zolls mussten 
die Schiffe an den am Ufer befindlichen Zollstel­
len anlegen. I4 Mit Armbrüsten ausgerüstete Be­
satzungen, die zudem auch über Boote und gele­
gentlich über Wurfmaschinen verfügten, ermög­
lichten den Inhabern der Zollrechte ihre Forde­
rungen im Bedarfsfall auch mit Waffengewalt 
durchzusetzen . 
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Im Folgenden soll anhand 
ausgewählter Beispiele die ty­
poiogische Vielfalt und bauli­
che Entwicklung der mittelal­
terlichen Burgen des Rheingaus 
vorgestellt werden. Beginnend 
mit dem Typus der salierzeitli­
chen Turmburg des 11./12.Jahr­
hunderts wird die Genese der 
Wehr- und Wohnbauten bis zur 
Spätblüte des Burgenbaus im 
14. Jahrhundert skizziert. Im 
Anschluss daran wird kurz auf 
die Bedeutung der Burg als 
Herrschaftsmittelpunkt und als 
Instrument der Territorialpolitik 
einzugehen sein. Abb. 2: Burg Crass (Foto: J. Friedhoff2007). 

Die Entwicklung der mittelalterlichen Burg 
vom 11. bis zum 14. Jahrhundert 

Burgen der Salierzeit (11112. Jh.) 

In seiner Übersicht zu den salierzeitlichen 
Burgen in Hessen, Rheinland-Pfalz und im 
Saarland resümiert Horst Wolfgang Böhme im 
Blick auf die Baugestalt der salierzeitlichen 
Burgen, dass die überwiegende Zahl der befe• 
stigten Adelssitze im 11 .I 12. Jahrhundert als 
Turmburgen gelten dürfen, die von einem Wohn­
turm oder Festen Haus unterschiedlicher Form 
und Größe dominiert wurden. Dieser vereinigte 
die später getrennten Wohn- und Wehrfunktio­
nen noch in einem Baukörper. Eine Palisade 
oder Steinmauer mit vorgelegtem Graben als 
äußerem Bering umgaben in wechselndem Ab­
stand den Wohnturm sowie einige eventuell vor­
handene Nebengebäude .'5 Diese knappe Be­
schreibung des Bauprogramms belegt deutlich 
die bescheidenen Anfänge der hochmittelalterli­
chen Adelsburg, die in auffallendem Wider­
spruch zu dem klischeehaften Bild der „Burg" 
stehen . Unsere landläufigen Vorstellungen von 
,,der Burg" sind im Wesentlichen von den viel­
gestaltigen Anlagen des Hoch- und Spätmittel­
alters geprägt. 

Dem oben beschriebenen Typus der salierzeit­
lichen Turmburg mögen im Rheingau - um zwei 
Beispiele zu nennen - die Burg Crass in Eltville 
sowie die Burg in Niederwalluf entsprochen 
haben. Die Anfänge der 1996 sanierten Burg 
Crass, deren Erscheinungsbild im wesentlichen 
durch die neugotischen Veränderungen um 1840 
geprägt wird, reichen - wie die Ergebnisse einer 
bauhistorischen Untersuchung belegen - bis in das 
ausgehende 11 . Jahrhundert zurück. Der annä­
hernd quadratische Ostteil der Burg (11,5 x 10,8 m) 
konnte dendrochronologisch in das Jahr 1096 da­
tiert werden.16 

Im so genannten Johannisfeld, etwa 500 m 
nordöstlich des heutigen Ortskerns von Nieder­
walluf befinden sich die Ruinen der bis ins 17. 
Jahrhundert als Pfarrkirche dienenden Johannis­
kirche und in deren unmittelbarer Nachbarschaft 
die Reste eines annähernd quadratischen Wohn­
turms (Seitenmaße: 11,6 x 9,6 m; Basismauer­
stärke 2,3 m; Innenmaße 7 x 5,3 m).17 Kirche und 
Burg bildeten den Mittelpunkt des nach archäolo­
gischen Funden bis in die Merowingerzeit (6.-
8. Jh .) zurückreichenden Dorfes Walluf, das ver­
mutlich im 13. Jahrhundert zugunsten einer neuen 
Siedlung am westlichen Ufer des Wallufbaches 
aufgegeben wurde. Wie bei vergleichbaren salier­
zeitlichen Wohntürmen (z.B . Domdorf, Kreis 
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bestehend aus Wohnturm, Wehr­
mauer und Graben - angelegt 
wurde. 18 Schriftquellen die auf 
die Burg Bezug nehmen, sind 
nicht überliefert . Als Herren der 
Burg zu Niederwalluf kommen 
Ministeriale der Reichskirche in 
Frage, die das einst zum Königs­
hof Wiesbaden gehörende, spä­
ter an die Abtei Kornelimünster 
verschenkte Kirchengut in Wal­
luf verwalteten. 

0 5 10 15 20 m 
c::::===i::====== ===:=J 

Neben den salierzeitlichen 
Burgen mit quadratischem, recht­
eckigem oder rundem Wohnturm 
und jenen Objekten, die palasar­
tige Wohnbauten (z.B. Enters­
burg, Kreis Bernkastel-Wittlich; 
Steinenschloss , Kreis Südwest­
pfa lz; Winzingen; Neustadt a. d. 
Weinstraße) aufweisen, lassen 
sich für die Frühzeit der Adels­
burgen auch Anlagen ohne gesi­
cherte Baustruktur nachweisen. 
Über die einstige architektoni­
sche Gestaltung dieser Burgen 
liegen aufgrund fehlender archä­
ologischer oder baugeschichtli­
cher Untersuchungen keine gesi­

Abb. 3: Niederwalluf. Ausgrabungsplan der salier:eitlichen Turmburg 
neben der Kirche, aus: Böhme, Burgen der Salier:eit (wie Anm. 15) , S. /9. 

Limburg-Weilburg; Eschborn , Main-Taunus-Kreis; 
Arnsburg, Kreis Gießen; Dreieichenhain , Kreis 
Offenbach) zog sich um den aus kleinen schichtge­
lagerten Kalksteinquadern in zweischaliger Mau­
ertechnik aufgeführten Turm, dessen Eckverbände 
aus sorgfältig bearbeiteten Sandsteinquadern be­
standen, in geringem Abstand eine (1- 3 m) Ring­
mauer von 0,9 m Wandstärke. Darüber hinaus war 
die Turmburg durch eine Wall-Graben-Anlage ge­
schützt. Südlich des Turmes stieß man 193 1 /33 bei 
Grabungen auf die Fundamente eines Steinhauses 
von 9- 10,5 x 13,8 m Größe. Anhand der Keramik 
im Kernbereich der Turmburg konnte die Anlage 
in die zweite Hälfte des 11 . Jahrhunderts datiert 
werden. Zusammenfassend ist zur Entstehung der 
Burg Niederwalluf festzuhalten, dass in unmittel­
barer Nähe der Kirche und evtl . eines Herrenhofes 
im 11 J 12. Jahrhundert eine wehrhafte Kleinburg -

cherten Erkenntnisse vor. Nördlich des Wispertals 
in der Gemarkung des Ortes Lipporn (Rhein­
Lahn-Kreis) befinden sich oberhalb des Werkerba­
ches mit der so genannten „Lipporner Schanze" 
und der Alteburg Lipporn die spärlichen Reste 
von zwei archäologisch wie historisch bedeuten­
den Burgen.19 Bei der zuletzt genannten, vermut­
lich im 11 . Jahrhundert auf einem Felssporn ange­
legten hochmittelalterlichen Alteburg handelt es 
sich sehr wahrscheinlich um einen Nachfolgebau 
der älteren, als Ringwall konzipierten Lipporner 
Schanze, deren Anfänge vermutlich in das 9110 . 
Jahrhundert datieren. Ob sich die Anfänge der äl­
teren Ringwallanlage mit einigen Nachrichten der 
Gründungssage des unweit entfernt gelegenen 
Klosters Schönau in Verbindung bringen lassen, 
wonach Herzog Hermann von Schwaben seinen 
Vasallen Drutwin von Lipporn zwischen 940 und 
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Abb.4: Lipporn. Plan der Schanze (A) und der „Alte/11} Burg" (8), aus: Böhme, Burgen der Salierzeit (wie Anm. 15), S. 63. 

947 Reliquien des hl. Florin für die Kapelle zu 
Lipporn überließ, lässt sich nicht mit letzter Si­
cherheit sagen.20 Zu Beginn des 12. Jahrhunderts 
befand sich die jüngere Alteburg mit ziemlicher 
Sicherheit noch in der Verfügungsgewalt des Gra­
fen Dudo von Laurenburg, Vogt zu Lipporn, der in 
der Genealogie als Nachfahre des oben erwähnten 
Drutwin bezeichnet wird. Seinen Herrschaftsmit­
telpunkt hatte Dudo um 1100 auf die Laurenburg 
an der Lahn verlegt. 1117 überließ Dudo seine 
Güter zu Lipporn dem Allerheiligenkloster in 
Schaffuausen zur Gründung einer Propstei. We­
nige Jahre später, 1126, verlegte sein Sohn, Rup­
recht von Laurenburg, ein Vorfahre der Grafen von 
Nassau ,21 die ältere Familienstiftung nach Strüth 
(Rhein-Lahn-Kreis), wo er die Benediktinerabtei 
Schönau gründete. 

Im Unterschied zu den bislang nicht unter­
suchten Burgen bei Lipporn erlauben die Ergeb­
nisse der Bauforschung an der Niederburg 
(Brömserburg) in Rüdesheim22 zumindest eine 
ungefähre Rekonstruktion des Baubestandes für 
das frühe 12. Jahrhundert. Das annähernd rechtek­
kige Areal der als Niederungsburg mit einem Was-

sergraben angelegten Anlage umfasst eine Fläche 
von 32 x 26 m, die von einer 1,6 m starken und 
vermutlich 7-8 m hohen Ringmauer umgeben ist. 
In der Nordwestecke unweit des Zugangs zum Hof 
befand sich ein quadratischer Wehrturm von 6 x 6 
m Grundfläche, der eine Höhe von ca. 20 m er­
reichte. Angesichts der recht kleinen nutzbaren In­
nenfläche von weniger als vier Quadratmetern war 
der Turm wohl kaum ständig bewohnt. Das herr­
schaftliche Wohngebäude befand sich an der Süd­
ostecke der Burg. Es handelte sich um einen recht­
eckigen Wohnturm der sich über eine Grundfläche 
von 8,5 x 12 m bis zu einer Höhe von 18 m erhob 
und bis zu vier Geschosse enthielt. Aufgrund spä­
terer baulicher Veränderungen ist nicht feststell­
bar, ob sich innerhalb der Ringmauer weitere, evtl. 
in Holzkonstruktion aufgeführte Bauten befanden. 
Der in der burgenkundlichen Literatur vertretene 
eher vage Datierungsansatz für die Rüdesheimer 
Niederburg in das 12. Jahrhundert wird durch die 
urkundliche Überlieferung konkretisiert. Sehr 
wahrscheinlich ist die weit verzweigte erzbischöf­
lich mainzische Ministerialenfamilie von Rüdes­
heim, die mit Giselbert 1. zwischen 1130 und 1152 
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erstmals in Erscheinung tritt, mit der Burg in Ver­
bindung zu bringen .23 Die relativ kleine Burg des 
frühen 12. Jahrhunderts mit dem an die Ringmauer 
gerückten Wohnturm, der funktional durch den 
kleinen Hauptturm (Bergfried) ergänzt wird, mar­
kiert den Übergang von der Wohnturmburg [der 
Salierzeit] zur klassischen Burgkonzeption.24 

Während die vermutlich um 1100 erbaute und 
bereits im 13. Jahrhundert zerstörte Burg auf dem 
Laach am östlichen Stadtrand von Rüdesheim 
lediglich archäologisch nachweisbar ist- die Recht­
eckanlage mit Ringmauer, Graben und einem Wohn­
bau sowie einem jüngeren quadratischen Wohnbau 
wurde 1959/60 freigelegt, später aber wieder zuge­
schüttet - blieben von der sehr wahrscheinlich im 
12. Jahrhundert gegründeten Vorderburg unweit 
des Marktes und der Oberburg (Boosenburg) 
zumindest bescheidene bauliche Reste erhalten. Be­
sondere Aufmerksamkeit verdient die als Mainzer 
Lehen 1275 bis 1276 im Besitz der von Rüdesheim 
mit dem Flügelwappen befindliche Oberburg, deren 
im 12. oder im frühen 13. Jahrhundert entstandener 
quadratischer Hauptturm im Turmobergeschoss 
zwei Rücksprünge aufweist und sich nach oben ver­
jüngt.25 Der untere Teil des Turmes war ursprünglich 
dreiseitig und in drei Geschossen von schmalen 
tonnengewölbten Gängen mit abschließender Wehr­
platte ummantelt. Diese im deutschsprachigen 
Burgenbau recht eigenwillige Anlage war ehemals 
von Wohnbauten des 15. und 16. Jahrhunderts um­
geben . Nachdem die Oberburg 1830 an die Grafen 
von Schönborn veräußert worden war, trug man 
1836--40 die rings um den Turm plazierten baufälli­
gen Wohngebäude ab. 1872/73 entstand im Bereich 
der Kernburg eine neugotische Villa. Der gut erhal­
tene romanische Hauptturm wurde in der zweiten 
Hälfte des 19. Jahrhunderts um ein Stockwerk 
erhöht und erhielt einen Zinnenkranz. 

Abb. 5: Rüdesheim. Schematisierter Plan der erhalte­
nen ältesten Bauteile der Niederburg und isometrische 
Rekonstruktion des Zustandes im 12. Jahrhundert , aus: 
Böhme, Burgen der Salierzeit (wie Anm. 15), S. 36. 

Abb. 6: Rüdesheim . Querschnitt durch die Oberburg 
(Zeichnung A. von Cohausen 1864) , aus: Bau- und 
Kunstdenkmäler (wie Anm. l ), S. 33. 
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Die „klassische Adelsburg" des hohen 
Mittelalters (Mitte 12. bis 13. Jahrhundert) 

Die Zeitspanne von der Mitte des 12. bis zum 
ausgehenden 13. Jahrhundert gilt als die Epoche 
der „klassischen Adelsburg" . Bedingt durch eine 
Intensivierung der Landwirtschaft durch verbes­
serte Produktions- und Arbeitstechniken, das 
Wiederaufleben der Geldwirtschaft erfolgte eine 
starke Zunahme neuer Siedlungsgründungen, die 
- im 13. Jahrhundert steil ansteigend - Dörfer, 
Städte, Klöster sowie Burgen umfasste. Unterhalb 
des Hochadels bildete sich aus der Gruppe der we­
niger bedeutenden Edelfreien und der gesell ­
schaftli ch aufgestiegenen Ministerialen der Nie­
deradel heraus. Gleichzeitig wurde der alle Adels­
schichten übergreifende Identitätsbegriff der höfi­
schen Ritterkultur ausgebildet. { .. .] Durch die 
Burg als Wohn- und Verwaltungssitz wurde das 
höfische Ideal auf spezifische Weise architekto­
nisch fo rmuliert.26 Noch vor der Mitte des 12. 
Jahrhunderts wurde der dominierende Bautyp der 
Turmburg von jenem Grundtypus der Burg abge­
löst, der bis zum Ausgang des Mittelalters das Er­
scheinungsbild der meisten Burgen Mitteleuropas 
bestimmte: Die Ringmauer- oder Randhausburg. 
Die Architektur dieser Anlage wird im Wesentli­
chen durch den auf Fernwirkung zielenden mäch­
tigen Hauptturm (Bergfried) und einen mehr oder 
weniger aufwendig gestalteten Wohnbau be­
stimmt. Bergfried und Palas lehnten sich an die 
Ringmauer an oder waren von dieser eingeschlos­
sen. Die Burgkapelle als ein weiteres wichtiges 
Element der Burg trat entweder als eigenständiger 
Baukörper in Erscheinung oder war in das Raum­
gefüge anderer Bauteile (Wohnbau, Turm , Tor­
haus/-turm) eingebunden.27 Bei dem häufig fe ld­
seitig die Ringmauer begleitenden, von einer 
Mauer umgebenen Zwinger handelt es sich offen­
bar um eine wehrtechnische Innovation, die erst 
im I 3. Jahrhundert greifbar ist. Die seit der Antike 
bekannten und recht früh an arabi sch-orientali­
schen Wehrbauten anzutreffenden Schießscharten 
wurden durch die Kreuzzüge nach Europa vermit­
telt. Im deutschsprachigen Raum finden sich ab 
den l 220er Jahren erste Bogen- und Armbrust­
scharten .28 

Abb. 7: Burg G11te1ifels. 
Rekonstrukrionsvorsch/agjür den Bauzustand 2. Vierrel 
13. Jahrhunderr (Ti111111 Raclr), aus: Th . Bit/er, Enrwick­
lung regelmäßiger Bauformen (wie Anm. 29), S. 25. 

Ein weit verbreiteter architektonischer Typus 
der hochmittelalterlichen Burg stellt die in Sporn­
lage errichtete Höhenburg mit einem an die An­
griffsseite gerückten Frontturm (Frontturmburg) 
dar. Neben der Schutzfunktion des Turmes für die 
dahinter ge legenen Gebäude kommt bei diesem 
Anlagetypus vor allem dem Symbolgehalt des 
Hauptturmes (Bergfried) besondere Bedeutung zu . 
Grundsätzlich diente der Turm - bei der Front­
turmburg durch die Pos itionierung an der An­
griffsse ite besonderes hervorgehoben - der Macht­
inszenierung des Burgherrn . Bedeutende Anlagen 
dieses Burgentyps finden sich in Scharfenstein bei 
Kiedrich und Gutenfels über Kaub . Die se it dem 
Anfang des 16. Jahrhunderts als Gutenfels be­
zeichnete Burg Kaub entstand sehr wahrscheinlich 
ein bis zwei Jahrzehnte vor der indirekten Erwäh­
nung 1252.29 Initiatoren der Burggründung waren 
die Herren von Falkenstein , ein Seitenzweig der 
Reichsministeri alen von Bolanden. Bereits 1277 
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gelangte die Anlage durch Kauf an die Pfalzgrafen 
bei Rhein, die sich durch den Erwerb eine wichtige 
Position am rechten Ufer des oberen Mittelrhein­
tals sicherten. Der Grundriss der romanischen 
Kernburg bildet ein Quadrat, vor das mittig an der 
Angriffsseite der ebenfalls quadratische Bergfried 
tritt. Die Konzeption des hinter dem Bergfried 
(Höhe 25 m) liegenden Baublocks der Kernburg 
(21,10 x 21,60 m) besticht durch ihre klare Auftei­
lung in zwei parallel laufende Rechteckbauten 
(rheinseitiger Wohnbau und so genannter Rüstbau) 
beiderseits des rechteckigen Burghofs. 

Die auf einem Bergsporn südöstlich des Ortes 
Kiedrich gelegene Burg Scharfenstein nimmt 
eine länglich ovale Fläche von 30 x 50 m ein.30 

Zwei in den Fel en geschlagene Halsgräben sichern 
die Burg an der Nordseite. Dort ist auch der Zugang 
zur Burg zu lokalisieren, in dessen Nähe sich der 
etwa drei Meter frei hinter der Ringmauer stehende 
runde Bergfried befindet. An der geschützten Süd­
seite befinden sich die wenigen Mauerreste des 
Wohngebäudes. Der Verein für Nassauische Alter­
tumskunde ermöglichte im Sommer 1992 eine den­
drochronologische Untersuchung der im Bergfried 
erhaltenen Balkenreste, die von Mauerankern 
stammten. Während sich im Sockelgeschoss ein 
um oder nach 1140 gefällter Eichenbalken befin­
det, konnte für die im oberen Teil des Rundturms 
situierten Holzbalken Fälldaten nach dem Jahr 
1250 ermittelt werden. Als Initiatoren der ehr 

wahrscheinlich zwischen 1160 und 1180 erfolgten 
Burggründung von Scharfenstein kommen die 
Brüder Werner II. und Philipp I. von Bolanden in 
Betracht. Der verschiedentlich in der Literatur 
vertretenen Ansicht, bei der Burg Scharfenstein 
handele es sich um eine 1215 von dem Erzbischof 
von Mainz gegründeten Landesburg31, widerspre­
chen die Ergebnisse der dendrochronologischen 
Untersuchung des Bergfrieds. Ende des 12. Jahr­
hunderts gelangte Scharfenstein vermutlich an das 
Erzstift Mainz. Nach dem Ausbau der erzbischöfli­
chen Burg zu Eltville in den l 340er Jahren verlor 
Burg Scharfenstein an Bedeutung. 

Die Frage, in welcher Beziehung die Burg 
Scharfenstein zu der benachbarten, in Spornlage 
über dem Sülzbach errichteten Burg Neuhaus ge­
standen hat, wird kontrovers diskutiert. Die zwei­
teilige, aus Vor- und Hauptburg bestehende Anlage 
von Neuhaus weist im Bereich des Hauptburgpla­
teaus lediglich geringe Spuren eines annähernd 
quadratischen Gebäudes (Wohnturm?) auf. Der 
vagen Datierung der Burg Neuhaus in die Zeit vor 
1320 durch Stefan Grathof steht der Vorschlag von 
Wolfgang L. Roser entgegen, der die wenigen ver­
stürzten Mauerfragmente auf dem Hauptburgareal 
als Reste eines salierzeitlichen Wohnturms deutet 
und in der Anlage eine Gründung der Rheingrafen 
sieht.32 Gesicherte Erkenntnisse zu den Anfängen 
der Burg Neuhaus liegen jedoch erst aus der zwei­
ten Hälfte des 13. Jahrhunderts vor. In einer am 

Abb.8: 
Burg Scharfe11stei11 
(Foto: J. Friedhof! 
2007) . 

R· H· E·l ·N·G·A·U F· O· R·U· M 4/2007 

9 



25. Dezember 1274 ausgestellten Urkunde, in der 
jene Besitzungen aufgeführt werden, die der Main­
zer Erzbischof Werner seit seiner Wahl im Jahre 
1259 erworben bzw. eingelöst hat, wird auch die 
neu erbaute Burg bei Scharfenstein erwähnt (it. 
Edificavit novum castrum apud scharpenstein).33 

In verschiedenen Landschaften des Reiches -
so auch im Mittelrheingebiet - finden sich zahlrei­
che Beispiele für das Abweichen von dem oben be­
schriebenen Grundtypus der hochmittelalterlichen 
Burg (Palas, Ringmauer, Bergfried). Als Sonder­
form entwickelte sich seit dem ausgehenden 12. 
Jahrhundert die Schildmauer zu einem eigenständi­
gen Bauwerk.34 Insbesondere bei den Sporn- und 
Hanglage errichteten Burgen wurde die Ringmauer 
an der Angriffsseite häufig verstärkt und erhöht, so 
dass eine Schildmauer entstand, in die der Haupt­
turm (Bergfried) eingestellt werden konnte (z.B. 
Burg Lahneck, Rhein-Lahn-Kreis) oder aber hinter 
die Schildmauer trat (Burg Stahleck, Kreis Mainz­
Bingen). In Einzelfällen übernahm die Schild­
mauer die Funktion des Bergfrieds, so dass man auf 
einen Hauptturm verzichten konnte. 

Bei der von Philipp von Bolanden während 
seiner Amtszeit als Rheingauer Vizedom (1212-
vor 1220) errichteten Burg Ehrenfels handelt es 
sich um eine Schildmauerburg in Hanglage ohne 
Bergfried.35 Bereits 1220 erzwang der Erzbischof 
von Mainz von der Witwe des Philipp von Bolan­
den die Herausgabe der Burg, die in der Folgezeit 

Abb. 9: 
Burgstelle Neuhaus. 
Hauptburgareal mit 
Halsgraben (Foto: 
J. Friedhoff 2007). 

- nicht zuletzt wegen des dort erhobenen Rhein­
zolls36 - zu den wichtigsten landesherrlichen Bur­
gen des Mainzer Erzstifts am Mittelrhein zählte. 
Im Osten und Westen wird die 3,30 m starke 
Schildmauer von zwei Türmen flankiert. Insge­
samt beträgt die Länge der dem steil ansteigenden 
Berggelände des Niederwaldes zugewandten An­
griffsseite 22,60 m. Durch die mächtige Schild­
mauer geschützt, erstreckt sich zum Tal hin die 
kompakte Hauptburg mit dem Palasgebäude. Im 
Osten ist der Hauptburg die Vorburg mit Kapelle , 
Wirtschaftsräumen und Zwinger vorgelagert. 

Ein der Ehrenfels vergleichbares Bauprogramm 
mit einer durch die von zwei Rundtürmen flankier­
ten Schildmauer geschützten Hauptburg bieten die 
vor 1213 von den Herren vom Stein angelegte Burg 
Gutenberg (Kreis Bad Kreuznach) sowie die 1319 
unter Graf Wilhelm I. von Katzenelnbogen begon­
nene und nach 1352 unter Graf Wilhelm 11. weiter 
ausgebaute Burg Reichenberg bei St. Goarshau­
sen.37 In Reichenberg blieb das Hauptburggelände 
hinter der mächtigen Schildmauer unbebaut, wäh­
rend der vor ihr gelegene Teil der Burg Mitte des 
14. Jahrhunderts ausgebaut wurde. 

Eine leicht variierte Form der von Türmen 
flankierten Schildmauer bietet die 1386 von den 
Herren von Geroldstein neu errichtete Burg 
Haneck im Wispertal, wo die im stumpfen Winkel 
gebrochene Schildmauer im Süden von dem sie­
beneckigen Bergfried flankiert wird , während in 
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Abb. /0: Burg Haneck im Wispertal . Grundriss der Gesamtanlage (Ch. Herrmann 1994). A: Halsgraben. B: Kleiner 
Halsgraben. C: Weg ;um Rheingau. D: Pfad zur Burg. I: Toranlage der Vorburg. 2: Eheni. Pförtnerhaus der Vorburg. 
3: Reste der Ringmauer mit Strebepfeiler und Wartturm . 4: Serpentine zur Oberburg. 5: Schildmauer mit Bergfried 
und Treppenturm . 6: Küche. 7: Wohnbau. 8: Hof, aus: Ch. Herrmann, Burg Haneck (wie Anm. 38), S. 96. 

etwa an der Stelle des leicht abknickenden Mauer­
verlaufs ein polygonaler Treppenturm aus dem 
Mauerverband hervorspringt.)8 Auf dem relati v 
schmalen Hanggelände im Schutz der Schild­
mauer fanden ein kleiner Burghof, der Wohnbau 
und eine Küche Platz. Wirtschaft s- und Ökono­
miegebäude befanden sich unterhalb der Haupt­
burg entlang des durch eine geräumige Zwinger­
anlage gesicherten Zuwegs zur Burg. 

Ihre Blütezeit erreichten die Schildmauerbur­
gen in der zweiten Hälfte des 13. und im 14. Jahr­
hundert. Die gesamte Ehrenfelser Schildmauer 
weist zur Feldseite hin keine Fenster auf. Ledig­
lich in Höhe des ersten inneren Wehrganges befin­
den sich zwei Nischen mit länglichen Schießschar­
ten, die Armbrust- oder Bogenschützen eine Ver­
teidigung des Bauwerks ermöglichten. Den oberen 
Abschluss der Schildmauer bildet ein 2,10 m brei­
ter Wehrgang mit Zinnen. Bei den entlang des 
Wehrgangs pl azierten kleinen Luken handelt es 
sich nicht - wie in der Literatur immer wieder zu 

lesen39 - um „Gusslöcher" , aus denen man siedend 
heiße Flüssigkeiten auf den Angreifer goss, 
sondern um Öffnungen, aus denen die Feinde mit 
Steinen am Ersteigen der Mauer gehindert werden 
konnten.u>. Das heutige Erscheinungsbild der Burg­
ruine Ehrenfels wird sowohl durch den romani­
schen Baubestand als auch durch die Ergänzungen 
aus der Mitte des 14. Jahrhunderts bestimmt. Im 
Zuge des 1353 begonnenen Umbaus der Burg, die 
im Spätmittelalter gelegentlich auch das Hoflager 
der Mainzer Erzbischöfe aufnahm, entstanden die 
Vorburggebäude. Die oberen Stockwerke und der 
Saal im Hauptgebäude wurden ausgebaut und die 
Flankentürme der Schildmauer erhöht. 

Der spätmittelalterlicher Burgenbau 
(1300-1500) 

Kennzeichnend für den Burgenbau nach 1300 
ist zum einen die Neugründung zahlreicher Anla­
gen sowie andererseits der Ausbau bereits beste-
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Abb.//: Burg Hattenheim. Wohnturm (Foto: J. Friedhoff 2007). 

Abb. 12: Schloss Vollrads . Wohnturm (Foto: J. Friedhoff 2007). 
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hender Anlagen. Oftmals führte 
die bauliche Umgestaltung der 
Anlagen (z.B. Aufstockung von 
Türmen; Ausstattung der Ge­
bäude • mit Eckwarten, Erkern 
und variationsreichem Maß­
werkdekor; Ergänzung durch 
aufwendige Fachwerkkonstruk­
tionen) zu entscheidenden Ver­
änderungen ihrer Silhouette. Die 
Vorliebe der Gotik für schlanke 
Proportionen fand beispiels­
weise in relativ schlanken hoch 
aufsteigenden Turmbauten ihren 
Ausdruck. In das 14. Jahrhun­
dert fällt auch eine „Renais­
sance" des Wohnturms , der zwi­
schenzeitig zwar zurückge­
drängt, aber nicht völlig ver­
schwunden war.41 Der Bautyp 
des spätmittelalterlichen Wohn­
turms findet sich sowohl bei den 
repräsentativen landesherrlichen 
Burgen als auch bei den beschei­
deneren Anlagen des niederen 
Adels. Signifikante Beispiele für 
Wohntürme auf Burgen des nie­
deren Adels im Rheingau bieten 
Hattenheim und Vollrads. Der 
über rechteckigem Grundriss 
von 12 ,5 x 8 ,6 m aufgeführte 
Wohnturm der Burg Ratten­
heim, der eine Höhe von etwa 16 
m erreicht, weist über einem ton­
nengewölbten Keller vier Wohn­
geschosse auf und wird von 
einem Walmdach bekrönt. Ein 
bemerkenswertes bauliches De­
tail bildet der hohe Schornstein 
an der Nordseite, der aus einem 
Zwerchhaus mit Treppengiebel 
aufsteigt. Christofer Herrmann 
datiert den Wohnturm, der die 
nordwestliche Ecke eines qua­
dratischen Burgbereiches ein­
nimmt, aufgrund von Einzelfor­
men der Fenstergewände in das 



14. Jahrhundert.42 Wie die namengebende Stamm­
burg der bereits 1118 in den Schriftquellen nach­
weisbaren Herren von Hattenheim ausgesehen hat, 
ist unklar. Der Wohnturm von Hattenheim ge­
langte 1472 an die Langwerth von Simmern. 

In Vollrads bildet ein annähernd quadratischer 
Wohnturm (10,8 x 10,5 m) den spätmittelalterli­
chen Kern der Schlossanlage, während das süd­
westlich gelegene Herrenhaus erst in der Barock­
zeit, um 1660, errichtet wurde. Der viergeschossige 
Turm inmitten eines Wassergrabens wurde sehr 
wahrscheinlich um 1330 erbaut. Erstmals urkund­
lich genannt wird Vollrads 1332, als Friedrich von 
Greiffenclau seinen Namen mit dem Zusatz zum 
Vollrads versah.43 Unter den Wohnturmanlagen des 
Mittelrheingebiets nimmt Vollrads insofern eine 
Sonderstellung ein, da der noch erhaltene ältere 
Wohnturm um 1471 durch einen weiteren Turmbau 
ergänzt wurde. Der zweite,jüngere Wohnturm wird 
in den Schriftquellen 1506 als der nuwe thorn be­
zeichnet44 und verfügte über ein unteres Gewölbe, 
in dem die Küche untergebracht war und in das 
1506 der Altar der Kapelle verlegt werden sollte. 
Ferner werden ein weiteres Gewölbe, die untere 
Kammer, die neue Kammer, die obere Kammer und 
das vielleicht mit dem Dachgeschoss identische 
obergehuß aufgeführt. Für den älteren Wohnturm 
ist 1506 eine große Stube bezeugt. In einer kleinen 
Stube des älteren Wohnturms wurde 1368 eine 
Urkunde ausgestellt. Nach der Niederlegung des 
jüngeren Turmes, der noch deutlich auf einer 1699 

geschaffenen Ansicht zu erkennen ist, blieb ledig­
lich der ältere Turm mit einem angrenzenden poly­
gonalen Treppenturm erhalten. 

Zu den kunsthistorisch bedeutendsten spätmit­
telalterlichen Wohnturmanlagen des Mittelrhein­
gebiets zählt Eltville.45 Der etwa 30 m hohe, über 
quadratischem Grundriss ( 10 ,8 x 11,0 m) errich­
tete Wohnturm innerhalb der in Stadtrandlage 
befindlichen kurfürstlichen Burg wurde zwischen 
1337 und 1345 von dem Mainzer Erzbischof Hein­
rich von Virneburg errichtet. Der Baubeginn der 
Burg datiert freilich in die späten 1320er Jahre. 
Initiator der Burggründung war der Trierer Erz­
bischof Balduin von Luxemburg, der ungeachtet 
der bereits 1328 von Papst Johannes XXII. erfolg­
ten Ernennung des Heinrich von Virneburg zum 
Metropoliten der Mainzer Kirche bis 1337 die 
Macht im Erzstift innehatte. Balduin von Luxem­
burg ließ ab 1329 anstelle einer älteren, vielleicht 
bis in die ottonische Zeit zurückreichenden 
Anlage, die vermutlich in den Wirren des so 
genannten Zollkrieges 1301 zerstört worden war, 
eine Wasserburg erbauen. Vermutlich fand die 
Bautätigkeit Erzbischof Balduins bereits zu 
Beginn 1332 ein Ende. Einen Hinweis auf die 
Fertigstellung des 1337 begonnenen Wohnturmes 
bietet eine am 4. April 1345 von Erzbischof Hein­
rich von Virneburg in seinem Gemach, in camera 
nostra, ausgestellte Urkunde.46 Wo sich dieser 
Raum befand, geht unzweifelhaft aus einer am 
13. Februar 1350 ausgestellten Urkunde hervor, 

Abb.13: 
Kurfürstliche Burg zu Eltville . 
Hauptburg mit Wohnturm 
(Foto: J. Friedhoff 2007) . 
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die im Wohngemach des Erzbischofs im Turm der 
Burg zu Eltville ausgestellt wurde.47 Über einem 
gewölbten Keller erheben sich vier Geschosse. 
Den Ab chluss des Turmes bildet eine Wehrplatt­
form mit vier Eckwarten, die da heutige, 1888 
nach einem Brand aufgesetzte Dach um ein Ge­
scho s überragt. Die vertikale Erschließung des 
Turmes erfolgt durch eine Wendeltreppe. Während 
die unteren drei Geschosse flach gedeckt sind, 
weist das vierte Stockwerk ein Kreuzrippen­
gewölbe auf. Zur wandfesten Ausstattung des Elt­
viller Wohnturmes gehören Kamine sowie Wand­
schränke. Besondere Aufmerksamkeit verdienen 
die 1904 freigelegten und in Teilen ergänzten spät­
mittelalterlichen Wandmalereien im zweiten 
Geschoss. Wertvolle Erkenntnisse zur Raumnut­
zung der von den Mainzer Erzbischöfen bis zum 
Bau der Martinsburg in Mainz ab 1478 häufig als 
Residenz genutzten Burg48 bietet ein 1465 aufge­
stelltes Inventar49. Von den insgesamt 24 in dem 
Hausratsverzeichnis aufgeführten Räumen lassen 
sich lediglich zwei evtl. drei Räume dem Wohn­
turm zuordnen. Es handelt sich um das Gemach des 
erzbischöflichen Burgherrn im zweiten Ge choss, 
die Grafen- und die Domherrenkammer. An der 
dem Rheinufer zugewandten Südseite der kurfürst­
lichen Burg zu Eltville liegen die Ruinen des Palas, 
der - folgt man den Angaben des Hausratsverzeich­
nisses von 1465 sowie der Rechnungsüberlieferung 
- als dreigeschossiger Bau zu rekonstruieren ist. Im 
westlichen Teil des Erdgeschosses befand sich of­
fenbar bis zum Bau einer neuen Küche 1553 die 
alte Küche.50 Ein Kamin, große Fenster sowie Abort­
anlagen legen die Vermutung nahe, dass das erste 
Obergeschoss des Eltviller Palas Wohnzwecken 
gedient hat, während das zweite Obergeschoss aus­
reichend Platz für Saal und Kapelle bot. 

Neben den hier beschriebenen Wohntürmen, 
die - wie das Beispiel Eltville belegt - als mar­
kante Bauteile in das Gefüge einer umfangreichen 
Gesamtanlage integriert sein konnte, finden sich 
unter den Neugründungen des 14. Jahrhunderts 
zahlreiche Burgen, deren Bauprogramm nach wie 
vor an der im Hochmittelalter ausgebildeten 
Grundform (Hauptburg mit Bergfried, Palas und 
Ringmauer) festhielt, deren Wehrarchitektur 
jedoch im Kontext des Aufkommens und der 

Abb. 14: Sauerburg. 
Angriffsseite mit hufeisenförmigem Turm der Zwinger­
anlage und Bergfried im Hintergrund (Foto: J. Fried­
hoff 2006). 

raschen Verbreitung von Feuerwaffen im Kampf 
um befestigte Plätze zum Teil mit weitläufigen 
Zwingeranlagen ausgestattet wurde. An die Stelle 
der länglichen Schlitzseharten für Bogen- und 
Armbrustschützen treten im Laufe des 15. Jahr­
hunderts Schießscharten für den Geschütz- oder 
Artilleriekampf.51 Es handelt sich um die nach der 
Form eines umgedreht stehenden Schlüsselloches 
als Schlüsselseharten bezeichneten Schießschar­
ten sowie um die so genannten Maulseharten mit 
länglich ovalen oder rechteckigen Schussöffnun­
gen. Die ab 1355 von den Pfalzgrafen bei Rhein 
erbaute Sauerburg52 in einem Seitental der Wisper 
bietet ein anschauliches Beispiel für die Moderni­
sierung einer Burg im 15. Jahrhundert. Vor den als 
„Frontturm" konzipierten quadratischen Bergfried 
trat ein in die Zwingermauer eingebundener huf­
eisenförmiger Schalenturm. Den von Norden zur 
Burg führenden Weg sicherte man durch ein vor 
dem Graben gelegenes Vorwerk mit Rundtürmen. 
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Burgen als Herrschaftsmittelpunkte und 
Instrumente der Territorialpoltik 

Ungeachtet ihrer Multifunktionalität als Her­
rensitz, wirtschaftlicher und administrativer sowie 
kultureller Mittelpunkt adeliger Herrschaft bleibt 
die Burg, wie Joachim Zeune konstatiert , doch auf­
grund der von ihr speziell herausgebildeten Vertei­
digungselemente ein wehrhafter Baukomplex." 
Entgegen landläufigen Vorstellungen vom Kampf 
um Burgen, berichten die schri ftlichen Quellen nur 
selten von aufwendigen Belagerungen und Kampf­
handlungen um befestigte Plätze .54 Während in der 
urkundlichen Überlieferung Burgeroberungen und 
-zerstörungen lediglich dann erwähnt werden, 
wenn es in deren Gefol ge zur Regelung von Besitz­
rechten, Entschädigungsleistungen und anderen 
rechtlichen Verhandlungen kam, fi nden sich die 
meisten Nachrichten über kämpferische Hand­
lungen, die Burgen betreffen, in Chroniken und 
Annalen. Von dem Mainzer Erzbischof Siegfried 
lll. weiß beispielsweise eine im 14. Jahrhundert 
entstandene Weltchronik zu berichten, dass der 
Kirchenfürst 28 Burgen und Befestigungsanlagen 

Abb. 15: 
Karte der Burg 
Rheinberg mit den 
Belagerungsanlagen 
Aachener Schanze 
und Blideneck sowie 
der Kammerburg 
(Zeichnung U. Weiz), 
aus: 
Wagener; Schicksal 
der Belager1111gsa11-
lage11 (wie Anm. 57), 
S.363. 

gewaltsam erobert und dem Erzstift einverleibt (28 
castra et fortalicia vi armorum ecclesie acquisivit) 
habe.55 Größere militärische Operationen, wie die 
Belagerung von Bingen durch König Albrecht von 
Habsburg 1301 während seiner Auseinanderset­
zungen mit den rheinischen Kurfürsten im so 
genannten „Zollkrieg", bildeten im Kampf um Bur­
gen wohl eher die Ausnahme.56 Außer dem könig­
lichen Heer standen dem Reichsoberhaupt franzö­
sische Söldner sowie ein eindrucksvolles Aufgebot 
der Stadt Mainz (800 Mann mit Bannerwagen) zur 
Verfügung. Bei der militärischen Operation konnte 
Albrecht von Habsburg ferner insgesamt auf mehr 
als 2.200 gut gerüstete Reiter und ein stattliches 
Fußvolk zurückgreifen. Auf dem Rhein operierten 
Schi ffe , die, als Schiffsbrücke verbunden, einen 
Zugang zur rheinseitigen Stadtmauer ermöglichen 
sollten. Mittels zweier von Spezialisten gebauter 
gewaltiger Belagerungsmaschinen gelang es dem 
König schließlich, die Stadt einzunehmen. 

Im Zusammenhang mit der Eroberung der Burg 
Rheinberg im Wispertal 1279 wurden sogar zwei 
Belagerungsanlagen als militärische Stützpunkte er­
richtet.57 Die aufwendige militärische Operation 
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gegen die wohl kaum vor 1140 
gegründete und als Mainzer 
Lehen in der Hand der Rheingra­
fen befindliche Burg Rheinberg 
vollzog sich im Kontext der Aus­
einandersetzungen der Rhein­
gauer Ministerialität, der Stadt 
Mainz und einiger Adelsge­
schlechter des Naheraums mit 
dem Mainzer Erzbischof Werner 
von Eppstein. Zu den Führern der 
gegen den Kirchenfürsten gerich­
teten Opposition zählte Rheingraf 
Siegfried von Rheinberg, der 
schließlich 1279 in der Schlacht 
bei Gensingen gefangen genom­
men werden konnte. Um die Burg 
seines Widersachers einzuneh­
men, ließ der Mainzer Erzbischof 
in „Schussweite" der Bliden (Ka­
tapulte) in 400 bis 500 m Entfer­
nung von der Burg Rheinberg die 
Belagerungsanlagen Aachener 
Schanze und Blideneck errichten. 
Dass derartige Belagerungsanla­
gen durchaus den rechtlichen Sta­
tus von Burgen erlangen konnten, 
belegt die um 1280 erfolgte An­
nahme des Emmerich von Hep­
penheft als mainzischen Burg­
mann zu Blideneck. 

Abb. 16: Burg Rheinberg von Süd­
osten (Zeichnung F. Luthmer 1907), 
aus: Bau- und Kunstdenkmäler des 
Rheingaus (wie Anm.]), S.131. 

Abb.17: Burg Haneck. Schildmauer 
mit Bergfried und Treppenturm an 
der Ostseite (Foto: J. Friedhof! 
2000). 

Abb. 18: Burg Haneck. Rekonstruk­
tionsvorschlag für die Ostseite der 
Hautpburg (Ch. Herrmann 1994), 
aus: Ch. Herrmann, Burg Haneck 
(wie Anm. 38), S. 100. 



Der Sicherung der sich festigenden Landes­
herrschaft der Mainzer Erzbischöfe im Rheingau 
dienten die Landesburgen Rheinberg, Ehrenfels, 
Scharfenstein und Neuhaus. Als Ersatz für die dem 
Mainzer Erzstifts entfremdete Burg Rheinberg 
entstand auf der gegenüberliegenden Seite der 
Wisper um 1301 die Kamrnerburg.58 Zu den Mög­
lichkeiten der Einflussnahme auf Fremdburgen 
bedienten sich die Landesherren vertraglicher Re­
gelungen. Ein signifikantes Beispiel burgenpoliti­
scher Aktivitäten mit dem Ziel der Einflussnahme 
auf Burgen fremder Herren bieten die beiden Ge­
roldsteiner Burgen im Wispertal . Im Vorfeld des 
Rheingauer Gebücks, einer bereits im 13. Jahrhun­
dert entstandenen Landhecke, die den relativ ge­
schlossenen Besitz der Erzbischöfe von Mainz im 
Rheingau von dem Territorium der Grafen von 
Katzenelnbogen abgrenzte, verfügten die 1215 
erstmals urkundlich erwähnten Herren von Ge­
roldstein über eine vermutlich um 1200 erbaute 
Burg, die ihrerseits den Mittelpunkt einer kleinen 
Adelsherrschaft darstellte.59 Diese Anlage stand 
bereits 1321 den Grafen von Katzenelnbogen als 
Offenhaus zur Verfügung, d. h. die Herren von Ge­
roldstein räumten ihnen das Recht ein, sich der 
Burg im Kriegsfall zu bedienen und die Burg bei 
Bedarf als militärischen Stützpunkt mit einer Be­
satzung zu belegen. Um diese wichtige katzeneln­
bogische Position unweit der Grenze zum mainzi­
schen Rheingau zu neutralisieren, erlangte das 
Erzstift Mainz schließlich 1386 die Lehnshoheit 
über eine zweite Burg der Herren von Geroldstein. 
Die neu gegründete Burg, die 1391 als Burg auf 
dem Hanenberg bezeichnet wurde und für die sich 
in den Schriftquellen ab 1600 der Name Haneck 
findet, zählt zu den letzten Burgengründungen der 
Region . Aus der am 4. Oktober 1386 ausgestellten 
Gründungsurkunde der Burg erfahren wir, dass der 
Mainzer Erzbischof Adolf von Nassau dem Ritter 
Philipp von Geroldstein die Genehmigung zum 
Bau einer Burg erteilte. Dieses Privileg wurde -
wie es in dem Dokument heißt - aus besonderer 
Gnade und wegen geleisteter Dienste erteilt. Ziel 
war jedoch die Einbindung der Herren von Ge­
roldstein als Vasallen des Erzstifts und die Siche­
rung der Grenze des kurmainzischen Territoriums 
gegen die Grafen von Katzenelnbogen. 

Abb. 19: Burg Waldeck. Hauptburg mit Zisterne und 
Ringmauerrest (Foto : J. Friedhoff2006). 

Den Mittelpunkt einer weiteren kleinen Adels­
herrschaft nördlich des Rheingaus bildete die über 
dem Sauertal , einem Nebenfluss der Wisper, gele­
gene Burg Waldeck. Die auf einem vorgeschobenen 
Bergsporn errichtete Burg - es handelt sich offenbar 
um ein Lehen der Rheingrafen - dürfte Ende des 12. 
Jahrhunderts als Stammsitz der gleichnamigen, vor 
1211 nachweisbaren niederadeligen Familie entstan­
den sein. Im 14. Jahrhundert war die Burg Sitz zahl­
reicher zu einer Ganerbschaft zusammengeschlosse­
ner Mitglieder der Herren von Waldeck. Um den Be­
stand ihrer kleinen niederadeligen Herrschaft vor 
Übergriffen benachbarter Territorialherren zu schüt­
zen, sahen sich die Ganerben von Waldeck im 14. 
Jahrhundert gezwungen, im Rahmen vertraglicher 
Vereinbarungen ihre Burg den Grafen von Katzeneln­
bogen, den Erzbischöfen von Mainz und dem Trierer 
Erzbischof Balduin von Luxemburg als Offenhaus 
zur Verfügung zu stellen. Am 16. März 1316 versi­
cherten der Ritter Stephan von Waldeck und seine 
Söhne dem Grafen Wilhelm von Katzenelnbogen, 
nichts mehr gegen ihn zu unternehmen und künftig 
niemanden zum Schaden der Grafen von Katzeneln­
bogen auf der Burg Waldeck aufzunehmenf'0 Am 
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2. September 1324 unterzeichnete Frücht von Wal­
deck ein gleichlautendes Abkommen mit dem Grafen 
von Katzenelbogen.61 Die Brüder Iwan und Emme­
rich von Waldeck wurden am 22. Februar 1339 
Lehnsleute des Trierer Erzbischofs Balduin von 
Luxemburg und öffneten ihm ihre Burg.61 Der Main­
zer Erzbischof Gerlach von Nassau erlangte schließ­
lich am 24 Juni 1354 das Öffnungsrecht an der Burg 
Waldeck.63 Knapp vier Jahrzehnte zuvor, am 24. Juni 
1315, hatten die Ganerben von Waldeck seinem 
Amtsvorgänger, Matthias von Bucheck, zugesagt, 
ihre Burg keinem Feind des Erzbischofs als Offen­
haus zur Verfügung zu stellen ( ... niman herren, ritter, 
burgen oder kneychte enthalten sullen uffe unserm hus 
und uff unser burch zu waldecken bi Lorch zu schaden 
dem ercebischof von Menze und sime stifte).M 

Abb. 20: Burg Frauenstein (Foto: J. 
Friedhoff 2007). 

Die am Ostrand des Rheingaus gelegene Burg 
Frauenstein, eine im ersten Drittel des 13 . Jahr­
hunderts erfolgte Gründung der gleichnamigen 
Herren, gelangte erst im 14. Jahrhundert in mehre­
ren Etappen in die Verfügungsgewalt des Erzstifts 
Mainz.65 Wie bei Waldeck handelte es sich bei der 
1243 bezeugten Burg Frauenstein um eine geteilte 
Burg, an der mehrere Gemeiner66 Anteile hatten. 
Im Jahre 1300 gelangte der Frauensteiner Anteil 
und 1310 auch der des Johann von Limburg an das 
Erzstift Mainz. 1319 verfügte der Erzbischof 
schließlich über die Hälfte der Burg, während 
Gottfried Stahl von Biegen ein Viertel besaß; in 
den Rest teilten sich je zu einem Zwölftel das 
Mainzer Domkapitel , Friedrich und Gerhard von 
Biegen sowie Heinrich von Lindau . Der !in-

Abb. 2 I: Burg Ehrenfels mit 'Zoll­
haus und Mäuseturm, aus: Mat­
thäus Merian, Topographia Archie­
piscopatuum Moguntinensis, Trevi­
rensis et Co/oniensis, Frankfurt a. 
M. 1646, ND Basel/ Kassel 1961 , 
Kupferstich nach S. 18. 
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dauische Anteil gelangte 1360 als Pfand und 1407 
käuflich an Kurmainz. Seit dem Beginn des 15 . 
Jahrhunderts vergab der Erzbischof die Burg als 
Amtslehen. Die Inhaber des Amtes gewährten den 
Erzbischöfen umfangreiche Kredite und erhielten 
im Gegenzug Burg Frauenstein als Pfand. Zur 
Deckung der Zinsen wurden die Einkünfte aus den 
zur Burg gehörenden Gütern verwendet. 

Zahlreiche im Rheintal gelegene Burgen dienten 
der Sicherung der an den Ufern gelegenen Zollstät­
ten. Zu den finanziell lukrativsten Zollstellen des 
Mainzer Erzstifts am Mittelrhein zählt der in den 
Quellen erstmals 1308 bezeugte, vermutlich bereits 
jedoch im 13. Jahrhundert eingerichtete Ehrenfel­
ser Zoll in der Nähe des Binger Lochs, dem gefähr­
lichsten Engpass im Mittelrheintal. Die zu Beginn 
des 13. Jahrhunderts erbaute Burg Ehrenfels war ins­
besondere durch ihre beherrschende Lage etwa 80 m 
über dem Binger Rheinknie als Zollstätte besonders 
prädestiniert. Auf einem Felsen im Rhein wurde in 
der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts der „Mäuse­
turm" erbaut. Der volkstümliche Name des Wacht­
turmes ist nicht von Maul oder Mäusen , sondern 
vom mittelhochdeutschen Verb musen abzuleiten 
und weist somit auf eine wichtige Funktion für den 
Zoll hin. Von dem Turm aus konnte ein Wachtposten 
den Strom in beide Richtungen einsehen und beim 
Herannahen eines Schiffes ein Signal zu der unter­
halb der Burg Ehrenfels gelegenen Zollstelle geben. 
Noch im l 3. Jahrhundert { .. .J waren", wie Otto 
Volk resümiert, die 'lollverwal!ungen zumeisl in den 
Burgen oberhalb der 'Zollstellen untergebrachl, die 
zugleich ftir die Durchseizung des 'Zollanspruchs 
und die militärische Sicherung der 'Zollsfellen selbst 
dienten. Die fnlensivierung des Schiffsverkehrs auf 
dem Rhein und der gesteigerle 'Zollbetrieb erzwan­
gen jedoch eine Verlagerung der 'Zollverwaltungen 
an das Rheinufer in besondere 'Zollgebäude[. . .j.67 

Ergebnisse 

Im Rahmen der nur skizzenhaft vorgetrage­
nen Bemerkungen zu den mittelalterlichen Wehr­
und Wohnbauten des Adels im Rheingau bleibt 
festzuhalten , dass diese Region nicht nur ange­
sichts der Vielzahl der dort vorzufindenden Ob­
jekte, sondern auch im Hinblick auf deren burgen­
kundliche Einordnung als eine bedeutende Bur­
genlandschaft anzusprechen ist. Sowohl für die 
„frühen" mittelalterlichen Adelsburgen des 
11 ./ l 2. Jahrhunderts als auch für das Hoch­
( 12 ./ 13. Jh .) und Spätmittelalter (14.Jh.) lassen 
sich im Rheingau zahlreiche Beispiele finden, die 
eindrucksvoll die burgenbauliche Entwicklung 
von der salierzeitlichen· Turmbug bis zur baulich 
differenzierten spätmittelalterlichen Burg veran­
schaulichen. Neben der Beschäftigung mit der ar­
chitektonischen Entwicklung der Burgen lohnt es 
sich, insbesondere jenen Fragen nachzugehen, die 
mit dem rechtlichen Status der Anlagen (Lehns­
burgen, Landesburgen) oder ihren mannigfachen 
Funktionen (Schutz der Zollstellen, Grenzsiche­
rung, Verwaltungsmittelpunkt, Aufenthaltsort des 
Landesherrn) verknüpft sind. 

Wie für das Mittelrheintal von Bingen bis Bonn 
gilt auch für den Rheingau, dass bislang nur einige 
wenige Burganlagen hinreichend erforscht worden 
sind. Eine neuere Untersuchung zu der Burgenland­
schaft Mittelrhein, die den Ansprüchen der moder­
nen Burgenforschung mit ihren Teildisziplinen -
Archäologie, Bauforschung und historische For­
schung - gerecht wird, steht noch aus. Grund­
legende Probleme bereiten insbesondere - wie ein­
gangs betont - vor allem die in der Literatur immer 
wieder feststellbaren Früh- und Fehldatierungen 
der Anlagen sowie der ungenaue Umgang bezüg­
lich der typologischen Einordnung der Burgen. 
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Paul Claus 

Neuer Andachtsweg zu den Sieben Freuden Marias 
von Kardinal Karl Lehmann am 17. Juni 2007 in Marienthal geweiht 

Anlässlich der Wallfahrt des Bistums Mainz 
nach Marienthal, die in diesem Jahr von Kardinal 
Karl Lehmann begleitet wurde, war vor dem Fest­
gottesdienst in der Pilgerhalle zur Weihe des neuen 
Andachtsweges zu den Sieben Freuden Marias ein­
geladen. Möglich wurde das Vorhaben durch eine 
großherzige Spende der Familie Schorrenberger aus 
Mainz. Den Auftrag für Gestaltung der sieben Ste­
len mit den farbigen Marienreliefs erhielt vom 
Wallfahrtskloster die Bildhauerin Christophora Jan­
sen OSB von der Abtei St. Hildegard in Eibingen. 

Den Aufbau einer Stele zeigt anschaulich am 
besten das Bild der Station Nr. 2 - ,,Den Du o. 
Jungfrau Geboren hast": Ein Sockel aus Quarzit 
Bruchsteinen schließt eine Platte aus Lavabasalt 
ab. Darauf steht ein gebrochener Lavabasaltstein, 
in dem eine Nische ausgeschnitten wurde. Darin 
hat das farbige Relief einen geschützten Platz. Die 
Anregung für den Aufbau an diesem Ort mit dem 
Zugang vom Pilgerplatz aus und die sichelförmige 

Anordnung der Stelen war vom Berichterstatter 
Prof. Dr. Paul Claus gegeben worden. Bei der 
Erstellung der Stationen und der Herrichtung des 
Platzes war der „Freundeskreis Kloster Marien­
thal" behilflich. Zur Fertigung der Reliefs selbst 
wurden von der Künstlerin folgende Informatio­
nen gegeben: 

„In allen Stationen finden sich verschiedene 
Perspektiven von Marienthal, die deutlich machen 
wollen: Das Heilsgeschehen ist unter uns gegen­
wärtig. Das Gnadenbild ist auch überall zu finden, 
außer in den Osterszenen und dem Bild von der 
Himmelfahrt Mariens. Die Farben sind hell gehal­
ten. Die Freude Mariens und Menschenfreundlich­
keit Gottes soll damit zum Ausdruck gebracht 
werden. Die Jünger sind vorwiegend in einem 
zurückhaltenden Blau: die Farbe des Glaubens, 
des Himmels, der Transzendenz. Christus trägt ein 
rotes Gewand: die göttliche königliche Farbe, 
aber auch die des Leidens, des Blutes. 

Abb. 1: Die Stelen 
mit ihren Reliefs zu 
den Sieben Freuden 
Marias, vier nörd­
lich des Zugangs­
weges, drei südlich 
des Weges. 
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Abb. 2: Die Stele Nr. 2 „Den Du o Jungfrau geboren 
hast". Der Lavabasaltstein nimmt schützend in einer 
eingeschnittenen Vertiefung das farbige Relief auf. 

Maria ist in den Farben, wie sie die Farben in 
der Kirche zeigen, gekleidet. Ein weißes Kleid für 
ihre Reinheit und ein hellblauer Umhang, so wie 
sie in der Tradition immer gezeigt wird: umhüllt 
von der Transzendenz Gottes, aber hell und leicht 
und freudig. Grün ist alles Erdige. Der Hintergrund 
ist beige-gelb, um die Farben der Gestalten besser 
hervortreten zu lassen. 

Die vorwiegend verwendeten Ascheglasuren 
zeigen bei näherem Hinschauen eine unterschied­
liche Farbintensität und Farbvariabilität. Da­
durch wirkt manches schillernd oder zuerst nicht 
eindeutig . Das macht aber auch die Lebendigkeit 
und Struktur der einzelnen Reliefs aus und will 
sagen: was nicht eindeutig ist oder zuerst nicht 
erkennbar, will zum Nachforschen, Nachdenken, 
zur Neugier anregen. - Wichtig in der Gestaltung 
sind die Gesichter und deren Ausrichtung und die 
Haltung der Hände." 

Bei der Gestaltung der Reliefs in der Größe 
von 45 x 58 cm knüpfte die Künstlerin überwie-

gend an die Darstellung der Rosenkranzgeheim­
nisse im Bilderfries in der Wallfahrtskirche an. 
Dieser wurde im Jahre 1890 von dem bekannten 
Historienmaler August Martin aus Kiedrich ge­
schaffen. 

Die Bilder der sieben Stelen mit ihren Unter­
schriften lassen sich in Kurzform wie folgt be­
schreiben: 

Stele Nr. 1 
Den Du o Jungfrau vom hl. Geist empfangen 
hast: Maria si tzt, der Engel kniet vor ihr. 

Stele Nr. 2 
Den Duo Jungfrau geboren hast: Wie auf einem 
Thron sitzt der Jesusknabe, Maria und Joseph, wie 
auch Ochs und Esel umgeben ihn als Schutz. 

Stele Nr. 3 
Den die drei Weisen gehuldigt haben: Jesus 
thront auf dem Schoß der Mutter Maria: nach alter 
Tradition der Schoß der Weisheit. Die drei Weisen 
kommen und huldigen ihm. 

Stele Nr. 4 
Der von den Toten auferstanden ist: Christus 
rechts im Bild zeigt seine Wunden , die Maria und 
Magdalena berühren dürfen. Die Gemeinschaft 
der Apostel steht als Kirche auf der linken Seite 
dahinter. 

Stele Nr. 5 
Der in den Himmel aufgefahren ist: Jesus steigt 
gleichsam von Marienthal in den Himmel auf. 
Segnend berührt er Maria. Die Apostel, die zer­
streut herumstehen, erwarten die Botschaft des 
Engels. 

Stele Nr. 6 
Der uns den Heiligen Geist gesandt hat: Eng in 
einem Halbkreis gedrängt stehen die Apostel um 
Maria, über die der Heilige Geist schwebt. 

• Stele Nr. 7 
Der Dich o Jungfrau in den Himmel aufge­
nommen und gekrönt hat: Erstaunt schauen die 
Apostel auf das leere Bett, zum Teil haben sie 
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Abb. 3: Kardinal K. lehmann segnet die einzelnen Stelen . 

schon wahrgenommen, dass Maria mit Leib und 
Seele in den Himmel aufgenommen wurde. Bei 
der Krönung knüpft die Künstlerin an das Relief 
über dem Haupteingang der Wallfahrtskirche an. -
Arm auf der Erde ist die Königin des Himmels und 
Vorbild für uns. 

Nach der Weihe des neuen Stationenweges, 
wobei Kardinal Lehmann jede Stele einzeln 
segnete, zogen die Teilnehmer zur Pilgerhalle, wo 
alle mit Kardinal Lehmann den Festgottesdienst 
feierten. 

Abb. 4: In der Pilgerhalle haben sich die Wallfahrer 
versammelt, wo in Gemeinschaft mit den Patres von 
Marienthal Kardinal Lehmann zum Festgottesdienst 
eingeladen hat. 

Marienthal ist mit dem neuen Andachtsweg 
,,Die Sieben Freunden Marias" reicher geworden. 
Er gibt die Möglichkeit, dass sich noch mehr 
Besucher der Gottesmutter anvertrauen und ihre 
Gnade für den Alltag erbitten. 

Bildnachweis: 

Alle Aufnahmen wurden vom Verfasser Paul Claus gefertigt. 
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Stephanie Zibell 

Richard Graf Matuschka-Greiffenclau und die 
Entstehung der Hessischen Landesverfassung 1946 

Einleitung 

Richard Graf Matuschka-Greiffenclau ist eine 
Persönlichkeit, die sich große Verdienste um die 
Förderung des deutschen und natürlich des Rhein­
gauer Weines erworben hat. Die wenigsten wissen 
jedoch, daß sich Matuschka-Greiffenclau nicht nur 
engagiert dem Weinbau und der Weinbaupolitik 
gewidmet hat, sondern auch zu den „Eltern" der 
Hessischen Landesverfassung gehört. Als Mit­
glied der „Verfassungberatenden Landesversamm­
lung", in die er im Frühsommer 1946 für die CDU 
hineingewählt wurde, kümmerte er sich beispiels­
weise um Grundrechts- und sozialpolitische Fra­
gen sowie um das in dieser Zeit noch ungelöste 
Problem der (deutschen) Staatsangehörigkeit. 

Richard Graf Matuschka-Grei.ffenc/au 
* 11 . Mai 1893 f4. Januar 1975 
Aufn.: von Paul Swiridoff, Schwäbisch Hall 1973 

Im folgenden Aufsatz geht es um eine ge­
nauere Beschäftigung mit den Verdiensten 
Matuschka-Greiffenclaus in Bezug auf die hessi­
sche Landesverfassung. Zu diesem Zweck wird 
nachvollzogen, inwieweit es ihm gelang, seine 
Vorstellungen in die Ausformulierung der Artikel 
einfließen zu lassen, welche Maßnahme er ergriff, 
als die Verfassungsverhandlungen im September 
1946 zu scheitern drohten , und welche Motive und 
Überzeugungen ihn generell bei seiner Arbeit an 
der Hessischen Landesverfassung leiteten. 

Der amerikanische Wunsch nach Schaffung 
einer Landesverfassung für Hessen 

Am 4. Februar 1946 ordnete die für die 
US-Besatzungszone zuständige amerikanische 
Militärregierung (OMGUS) 1 die Aufnahme von 
Verfassungsberatungen für das am 19. September 
1945 ins Leben gerufene Land Hessen an, das sich 
damals noch - in Anlehnung an die großhessische 
Bewegung zur Zeit der Weimarer Republik2 -

Groß-Hessen nannte.3 

Die Frist, die OMGUS den (Groß-)Hessen für 
die Ausarbeitung ihrer Verfassung zubilligte, war 
knapp bemessen . Bis zum 22 . Februar 1946 mußte 
die von dem parteilosen Ministerpräsidenten Karl 
Geiler geführte hessische Landesregierung einen 
,,Vorbereitenden Verfassungsausschuß" (VVA) 
einberufen haben, dem die Aufgabe zufiel , die 
Arbeit des eigentlich mit der Erarbeitung der 
Konstitution beauftragten Gremiums, nämlich 
der „Verfassungberatenden Landesversammlung" 
(VLV), vorzubereiten. Die „Verfassungberatende 
Landesversammlung" selbst, die am 30. Juni 1946 
gewählt werden sollte, hatte ihre Arbeit am 
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15 . September 1946 mit der Vorlage eines Ver­
fassungsentwurfs zu beenden .4 

Die Männer und Frauen, die in den VVA 
berufen bzw. in die VLV hineingewählt wurden , 
standen also unter einem immensen Zeit- und 
Leistungsdruck. Ihnen war bewußt, daß sie die 
ihnen übertragenen Aufgaben unbedingt innerhalb 
des ihnen gewährten Zeitrahmens und unter Be­
achtung der politischen Auflagen der Amerikaner 
zu bewerkstelligen hatten. Andernfalls mußte mit 
Konsequenzen seitens der Besatzungsmacht ge­
rechnet werden, die zu Lasten der von beiden 
Seiten erwünschten Verbesserung der politi schen 
Eigenständigkeit der hessischen Bevölkerung 
gehen würden. 

Richard Graf Matuschka-Greiffenclau -
Der Schloßherr von Vollrads in der 

,, Verfassung beratenden Landesversammlung" 

Wie vorgesehen fand am 30. Juni 1946 die 
Wahl zur „Verfassungberatenden Landesversamm­
lung" statt und zeigte folgendes Ergebnis: 44,3 Pro­
zent der Wähler gaben ihre Stimme der SPD, die 
dank dieses Votums mit 42 Abgeordneten in 
die VLV einziehen konnte. 37,3 Prozent wählten 
die CDU , die daraufhin 35 Vertreter in die VLV ent­
sandte . 9,7 Prozent stimmten für die KPD, die 7 Ab­
geordnete in der VLV stellte; und 8,1 Prozent ent­
schieden sich für die „Liberaldemokrati sche Partei" 
(LDP), die daraufhin 6 VLV-Mandate erhielt.5 

Zu den soeben vom Volk gewählten politi­
schen Repräsentanten , denen die Aufgabe zufie l, 
die künftige hess ische Landesverfassung zu erar­
beiten, gehörte auch der Christdemokrat Richard 
Graf Matuschka-Greiffenclau.6 

Exkurs: Das Leben 
Richard Graf Matuschka-Greiffenclaus 

Richard Graf Matuschka-Greiffenclau wurde 
am 11 . Mai 1893 als Sohn von Guido Graf Ma­
tuschka-Greiffenclau und dessen Ehefrau, Frei in 
Clara von Oppenheim, in Wiesbaden geboren. 
Nach dem Abitur 1911 studierte er an den Uni ver­
sitäten Bonn und Berlin Jura. Es fo lgte die Teil­
nahme am Ersten Weltkrieg, aus dem er als Offi-
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zier zurückkehrte. Danach war er als stellvertre­
tender Landrat in unterschiedlichen Kreisgebieten 
tätig, bis er schließlich 1922 zum Assessor ernannt 
wurde. 

Wenig später übernahm er eine Stelle als Re­
gierungsrat bei der Bezirksregierung in Koblenz, 
wo er für „Landwirtschaft und Weinbau" zustän­
dig war. Mit der Übernahme dieser Aufgabe betrat 
er vertrautes Terrain , denn seine seit dem 14. Jahr­
hundert auf Schloß Vollrads ansässige Familie 
betrieb seit Jahrhunderten Landwirtschaft und 
Weinbau. Schon als ganz junger Mann hatte sich 
Richard Matuschka-Greiffenclau mit dem Wein­
bau beschäftigt und in diesem Zusammenhang 
Kontakte zur Lehr- und Forschungsanstalt in Gei­
senheim geknüpft. Sein besonderes Engagement 
galt dem Züchten und Pflanzen reblausresistenter 
Reben, um der Durchseuchung der Weinberge mit 
der Reblaus, die in den zwanziger Jahren die 
Rheingauer Winzer reihenweise um ihre Einkünfte 
gebracht hatte, ein dauerhaftes Ende zu bereiten. 
Im Jahr 1925 wurde der Graf schließlich Präs ident 
des Rheingauer Weinbauverbands. Dieses Amt be­
kleidete er bis 1933 . 

Nach der Machtübernahme der Nationalso­
ziali sten gab Richard Matuschka-Greiffenclau 
alle von ihm wahrgenommenen staatlichen und 
politischen Ämter auf. Der von den Nationalsozia­
listen beargwöhnte Graf, dessen Mutter aus einer 
jüdischen Familie stammte und der selbst jahre­
lang Mitglied der katholischen Zentrumspartei 
gewesen war, widmete sich fortan ausschließlich 
der Verwaltung des Familienstammsitzes Schloß 
Vollrads. 

Erst nach dem Zusammenbruch der natio­
nalsozialistischen Herrschaft wandte sich Ma­
tuschka-Greiffenclau wieder der Politik zu. Er trat 
1945 der CDU bei, für die er am 30. Juni 1946 in 
die „Verfassungberatende Landesversammlung" 
und anschließend - bis 1950 - in den Hessischen 
Landtag einzog. 

In den fo lgenden Jahren bestimmte vor allem 
der Weinbau sein politisches und berufliches 
Leben. So amtierte er unter anderem als Mitglied 
des Ku ratoriums und des Beirats der Lehr- und 
Forschungsanstalt Gei senheim , war Präsident des 
Rheingauer und später des Deutschen Weinbau-



verbands und schließlich sogar Präsident des 
Komitees der weinbaulichen Berufsverbände bei 
der - damals noch - ,,Europäischen Gemein­
schaft'' (EG) in Brüssel. 

Richard Matuschka-Greiffenclau, der seit 
1936 mit Eleonore Gräfin von Neippberg verhei­
ratet und Vater von drei Söhnen war, starb am 
4. Januar 1975 auf Schloß Vollrads.7 

Die Wahl in den 
„Verfassungsausschuß" der VLV 

Am Nachmittag des 15. Juli 1946 fand die 
Eröffnungssitzung der „ Verfassungberatenden 
Landesversammlung" statt. Aufgrund der Vielzahl 
der Aufgaben, die die VLV wahrzunehmen hatte, 
stand von vornherein fest , daß sie sich nicht 
ausschließlich auf die Verfassungsarbeit würde 
konzentrieren können. Zu den Obliegenheiten der 
,,Verfassungberatenden Landesversammlung" ge­
hörte nämlich - außer der Beschäftigung mit der 
Konstitution - beispielsweise die Mitwirkung an 
der Gesetzgebung oder die Entgegennahme von 
Tätigkeitsberichten der Regierung Geiler. Vor die­
sem Hintergrund erschien es unumgänglich , die 
Ausarbeitung der Verfassung einem aus Mitglie­
dern der VLV gebildeten „Spezial-Ausschuß" zu 
übertragen , dem es möglich sein würde, sich aus­
schließlich der Konstitution zu widmen .8 

Die Mitglieder dieses „Verfassungsausschus­
ses" der VLV wurden noch am selben Tag, also am 
15. Juli 1946, gewählt. Insgesamt gehörten diesem 
von dem Sozialdemokraten Ludwig Bergsträsser9 

geleiteten Gremium, das zwischen dem 7. August 
1946 und dem 11. Oktober 1946 insgesamt sech­
zehn Mal tagte 10, neunundzwanzig Abgeordnete 
an . Dreizehn von ihnen waren Sozialdemokraten, 
jeweils drei Kommunisten und Liberaldemokra­
ten, und zehn entstammten den Reihen der Christ­
demokraten. Zu diesen gehörte auch Richard 
Matuschka-Greiffenclau .11 

Der „ Verfassungsausschuß" und die Frage 
der deutschen Staatsangehörigkeit 

Im Rahmen der zweiten Zusammenkunft des 
„Verfassungsausschusses", die am 8. August 1946 

stattfand, meldete sich Graf Matuschka-Greiffen­
clau erstmals zu Wort. 12 Dabei ging es um die 
Frage, wer bei den für Dezember 1946 vorgesehe­
nen ersten hessischen Landtagswahlen überhaupt 
stimmberechtigt sein sollte und wer nicht. Die 
Grundlage für die Diskussion zwischen den Aus­
schußmitgliedern bildete der Artikel 56 aus dem 
Entwurf des „Vorbereitenden Verfassungsaus­
schusses". In Absatz I hieß es dort: ,,Stimm­
berechtigt sind alle über einundzwanzig Jahre 
alten reichsdeutschen Männer und Frauen, die in 
Hessen ihren Wohnsitz haben und nicht vom 
Stimmrecht ausgeschlossen sind." 13 

Matuschka-Greiffenclau war die Formulie­
rung entschieden zu schwammig. Er plädierte 
dafür, anstelle des von den Amerikanern ohnehin 
ungeliebten Begriffs des „Reichsdeutschen", der 
sie an die nationalsozialistische Terminologie erin­
nerte und den sie daher endgültig aus der deut­
schen Umgangs- und Amtssprache getilgt sehen 
wollten , den der „Staatsangehörigkeit" in den 
Artikel aufzunehmen . Wahlberechtigt sollte nach 
Auffassung Matuschka-Greiffenclaus sein , wer 
die „Staatsangehörigkeit eines deutschen Landes" 
besaß und in Hessen seinen Wohnsitz hatte. Mit 
dieser Anregung konnte sich Matuschka-Greiffen­
clau durchsetzen. Ihm ist es also mitzuverdanken , 
daß in der hessischen Landesverfassung in Artikel 
73 von „deutschen Staatsangehörigen" die Rede 
ist. Somit wurde das Festhalten am Fortbestand 
der deutschen Nation und der damit verbundenen 
deutschen Staatsangehörigkeit sowohl betont als 
auch verfassungsmäßig zementiert. Die deutsche 
Nation war - und diese Ansicht Matuschka-Greif­
fenclaus sollte das Bundesverfassungsgericht am 
31. Juli 1973 bestätigen - mit dem Zusammen­
bruch des Deutschen Reiches am 8. Mai 1945 
nicht untergegangen .14 

Die Grundrechtsdiskussion 

Die Unverletzlichkeit der Wohnung 

Auch in der Frage der Grundrechte, die in der 
Zeit der nationalsozialistischen Herrschaft so 
sträflich mißachtet worden waren , engagierte sich 
Matuschka-Greiffenclau . Er wollte sicherstellen , 
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daß der Einzelne vor ungerechtfertigten Eingri ffen 
der Staatsgewalt in sein Privatleben geschützt 
wurde. Dazu gehörte das Verbot des unberechtig­
ten Eindringens in die Wohnung. Dieses Verbot 
mußte in der hessischen Verfassung klar und prä­
zise formuliert werden. Eine schwammige und zu 
überflüssiger Interpretation anregende Wortwahl 
hielt Matuschka-Greiffenclau in diesem Zusam­
menhang für kontraproduktiv. 

Deshalb kritisierte er die Terminologie, die 
sich im Entwurf des „ Vorbereitenden Verfassungs­
ausschusses" befand . Darin hatte es in Artikel 8 
geheißen: ,,Die Wohnung ist für ihren Inhaber eine 
Freistätte und unverletzlich." Matuschka-Greif­
fenclau erklärte daraufhin , daß es völlig unsinnig 
sei, einen so unklaren Begriff wie den der „Frei­
stätte" in die Verfassung aufz unehmen. Es gehe 
doch ganz konkret um die Un verletzlichkeit der 
Wohnung. Deshalb müsse dies auch genau so in 
der Konstitution niedergelegt werden. ,,Der Be­
griff ,Freistätte' besagt nichts", führte er aus. ,,Ent­
scheidend ist, daß die Wohnung unverletzlich ist." 
Dieser Argumentation schlossen sich am Ende die 
übrigen Mitglieder des Verfass ungsausschusses 
an, und so findet sich heute die klare und unmi ß­
verständliche Formulierung „Die Wohnung ist un­
verletzlich" in Artikel 8 der Hessischen Landes­
verfassung. 

Die Rechte des Einzelnen und die der Allge­
meinheit: Die Debatte um die Formulierung des 

Artikels 2 der Hessischen Landesverfassung 

Natürlich war sich der Graf - bei aller Sympa­
thie für den Schutz der Individualrechte - darüber 
im Klaren, daß die Rechte des Einzelnen nicht 
grenzenlos sein können. Sie müssen ihre Schranken 
dort fi nden, wo die verfassungsmäßige Ordnung, 
die Rechte anderer Personen oder die Rechte der 
Allgemeinheit verletzt werden. Darauf wies Ma­
tuschka-Greiffenclau im Zusammenhang mit der 
Diskussion des Artikels 2 des VVA-Entwurfs hin. 

Gestört hatte ihn fo lgende dort enthaltene For­
mulierung: ,,Es ist ihm - dem Menschen -
gestattet, alles zu tun , was nicht die Rechte eines 
anderen verletzt oder die Ordnung des Gemein­
wesens beeinträchtigt." Selbstverständlich hieß 

Matuschka-Greiffenclau den besonderen Schutz 
der Individualrechte gut , um die er sich ja selbst 
engagiert bemüht hatte, aber er war dennoch der 
Mei nung, daß auch die Allgemeinheit Rechte 
besaß, die durch den Einzelnen nicht verletzt wer­
den dürften. Die Formulierung des Artikels war 
ihm diesbezüglich nicht präzise genug. 

Man müsse, so meinte er, deutlich machen, 
daß über dem Recht des Einzelnen und dem Recht 
der Allgemeinheit die „sittliche Grundordnung" 
stehe. So, wie der Artikel im Entwurf formuliert 
sei, stelle er led iglich zwei Gruppen einander 
gegenüber, nämlich das Individuum und die Ge­
meinschaft. Beiden würden bestimmte Rechte zu­
gebilligt. Dabei bliebe jedoch unklar, wie diese 
Rechte miteinander verbunden seien. Es müsse 
demjenigen, der die Verfass ung studiere, demnach 
vorkommen, als stünden die Einzelrechte und das 
Gemeinschaftsrecht ein fach nebeneinander. Die­
ser Eindruck dürfe aber keinesfall s entstehen. Es 
sei daher notwendig, das die Rechte der Gemein­
schaft und des Einzelnen verbindende Recht, näm­
lich das Sittengesetz, das die „Summe derjenigen 
Normen" um faßt, ,,die Allgemeingut der abend­
ländischen Kultur sind"15, in den Arti kel aufzu neh­
men. Dadurch werde deutlich, wo die Individual­
rechte und die Rechte der Allgemeinheit ihre 
jeweili gen Schranken fänden, denn keiner- weder 
der Einzelne noch die Gemeinschaft - besitze 
unbegrenzte Rechte. Die Allgemeinheit müsse auf 
das Indi viduum , der Einzelne auf die Gemein­
schaft und beide gemeinsam auf das übergeord­
nete Sittengesetz Rücksicht nehmen. Deshalb 
schlug Matuschka-Greiffenclau in Bezug auf die 
Formul ierung des Artikels 2 vor: ,,Es ist ihm [dem 
Menschen] gestattet, alles zu tun , was nicht der 
sittlichen Grundordnung widerspricht , der sowohl 
der Einzelmensch wie die Gemeinschaft unterwor­
fen ist. Die sittliche Grundordnung ist der Oberbe­
gri ff über Recht und Unterordnung." 

Diese Anregung Matuschka-Greiffenclaus 
stieß im Verfassungsausschuß auf energischen Wi­
derstand. Mit seinem Wunsch, das „Sittengesetz·' 
in die Konstitution aufzu nehmen, scheiterte der 
Christdemokrat demnach. Die Berufu ng hierauf 
erschien seinen Kollegen zu wenig greifbar und 
nicht justiti abel .16 
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Statt dessen erschien in Artikel 2, Satz I der 
Hessischen Verfassung später folgende Formulie­
rung: ,,Der Mensch ist frei . Er darf tun und lassen , 
was die Rechte anderer nicht verletzt oder die ver­
fassungsmäßige Ordnung des Gemeinwesens 
nicht beeinträchtigt." Die Berufung auf das von 
Matuschka-Greiffenclau so energisch geforderte 
,,Sittengesetz", das der hessische Verfassungsge­
setzgeber vehement abgelehnt hat , sollte einige 
Jahre später im Grundgesetz der Bundesrepublik 
Deutschland in Artikel 2, Absatz I doch noch 
Berücksichtigung finden. Matuschka-Greiffenclau 
dürfte diese Entscheidung mit Freude zur Kenntnis 
genommen haben . 

Matuschka-Greiffenclau und die Debatte 
um die in der Hessischen Landesverfassung 
verankerten sozialen und wirtschaftlichen 

Rechte und Pflichten 

Ab dem 20. August 1946 kam es im Ver­
fassungsausschuß der VLV zur Debatte über die 
Artikel zur Regelung des Sozial- und Wirtschafts­
lebens . 

In bezug auf die sozialen und wirtschaftlichen 
Rechte engagierte sich Matuschka-Greiffenclau 
besonders für die Aufnahme der Sozialversiche­
rung in die hessische Konstitution , die dort in 
Artikel 35 zu finden ist. In Absatz 1, Satz I dieses 
Artikels ist niedergelegt, daß es ,, ... eine das ge­
samte Volk verbindende Sozialversicherung zu 
schaffen" gilt. ,,Über die Sozialversicherung", so 
hatte Matuschka-Greiffenclau in der Sitzung vom 
20. August 1946 gefordert , ,,müssen wir einen be­
sonderen Artikel bringen." 17 In diesem sollten 
auch Mütter und Kinder Erwähnung finden und 
dadurch unter einen besonderen Schutz gestellt 
werden. In Artikel 35 , Absatz 2 der Hessischen 
Landesverfassung ist diesem Wunsch entsprochen 
worden. Darin heißt es nämlich: ,,Die Sozialversi­
cherung hat die Aufgabe, den Gesundheitszustand 
des Volkes , auch durch vorbeugende Maßnahmen, 
zu heben, Kranken, Schwangeren und Wöchnerin­
nen jede erforderliche Hilfe zu leisten und eine 
ausreichende Versorgung für Erwerbsbeschränkte, 
Erwerbsunfähige und Hinterbliebene sowie im 
Alter zu sichern ." 
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Darüber hinaus wirkte Matuschka-Greiffen­
clau an der Formulierung des heutigen Artikels 33 
der Hessischen Landesverfassung mit, in dem nie­
dergelegt ist, daß „die Frau und der Jugendliche ... 
für gleiche Tätigkeit und gleiche Leistung 
Anspruch auf gleichen Lohn" haben. In der 
Diskussion um die Ausgestaltung dieses Artikels , 
die ebenfalls am 20. August 1946 stattfand, ging 
es um die Frage, ob das Leistungsvermögen der 
Frau nicht - zumindest in bezug auf körperlich 
belastende Arbeit - geringer sei als das des 
Mannes, weshalb es angemessen sein könnte , 
einem männlichen Mitarbeiter trotz des Umstands, 
daß er die gleiche Tätigkeit wie seine Kollegin 
ausführte, ein höheres Entgelt zukommen zu 
lassen. Matuschka-Greiffenclau vertrat in diesem 
Zusammenhang die Ansicht, daß es sinnvoll sei, 
sowohl den Begriff der Leistung als auch den der 
Tätigkeit in den Artikel aufzunehmen. ,,Es gibt bei 
gleicher Tätigkeit unterschiedliche Leistungen 
von Mann und Frau . ... Es muß da schon auf die 
Leistung abgestellt werden, und es kann nicht 
allein auf die Tätigkeit abgestellt werden", begrün­
dete er seine Auffassung. 18 

Am Ende hießen die meisten Abgeordneten 
des Verfassungsausschusses den Vorschlag Ma­
tuschka-Greiffenclaus gut, so daß er angenommen 
werden und seinen Niederschlag in der hessischen 
Konstitution finden konnte. 

Das drohende Scheitern der 
,, Verfassungberatenden Landesversammlung" 

Doch beinahe schien es , als ob alle Mühe, die 
Graf Matuschka-Greiffenclau und seine Kollegen 
auf die Ausformulierung der Artikel der künftigen 
Hessischen Landesverfassung verwandt hatten , 
vergebens gewesen sei. Die Verabschiedung der 
Konstitution durch die VLV drohte nämlich Ende 
August 1946 zu scheitern, weil sich zwischen den 
an der Verhandlung beteiligten Parteien Unstim­
migkeiten aufgetan hatten, die unüberwindbar 
schienen. 

Darüber hinaus zeichnete sich ab , daß die der 
VLV für die Diskussion der Inhalte und Formulie­
rungen der Verfassungsartikel noch zur Verfügung 
stehende Zeit nicht ausreichen würde, um das 



,,Projekt Konstitution" innerhalb des vorgegebe­
nen Rahmens zu Ende zu bringen. Wenigstens in 
Bezug auf dieses Problem konnte am 22. August 
1946 Abhilfe geschaffen werden. Die Amerikaner 
erklärten sich bereit, die Bearbeitungsfrist für die 
Hessische Landesverfassung bis Oktober 1946 zu 
verlängern. Doch die Differenzen , die die Mitglie­
der der „ Verfassungberatenden Landesversamm­
lung" entzweite, konnten auch durch die Zubilli­
gung einer längeren Beratungszeit nicht beigelegt 
werden.'9 

Die Streitigkeiten drehten sich beispielsweise 
um die Frage der in der Verfassung vorgesehenen 
Verstaatlichung von Großunternehmen. Hiermit 
waren nicht alle Gremiumsmitglieder einverstan­
den. Insbesondere in der LDP und bei der CDU 
regte sich gegen dieses Vorhaben Widerstand. 
Konflikte gab es außerdem um die Forderung nach 
Enteignung der Großgrundbesitzer, worunter 
Landeigentum über einhundert Hektar verstanden 
wurde, und um die Überlegung, ob eine Sozialisie­
rung der Versorgungsunternehmen - zum Beispiel 
aus den Bereichen Gas, Wasser und Elektrizität , 
der Post, der Bahn, der Großbanken sowie der 
Kohle- und Eisenindustrie-sinnvoll sei.20 Ähnlich 
geartete Auseinandersetzungen gab es auch in 
bezug auf das Schulwesen. Hier standen sich 
die Forderungen nach der Einführung bzw. dem 
Verbot von Konfessionsschulen gegenüber.2 1 Des 
weiteren gab es Streit um die Einrichtung einer 
zweiten Kammer, die - neben dem Parlament - an 
der Gesetzgebung mitwirken sollte.22 

An diesen Problemen, die die in der VLV ver­
tretenen Parteien zutiefst spalteten, drohte die 
Verfassung zu scheitern. Zwar lag am 26. Septem­
ber 1946 schließlich ein Entwurf des Verfassungs­
ausschusses der VLV vor, der eine reelle Chance 
hatte , von der Majorität der Mitglieder VLV ange­
nommen zu werden, aber diese Mehrheit war 
knapp und darüber hinaus auf die Vertreter von 
SPD und KPD beschränkt.23 Die CDU vertrat näm­
lich die Ansicht, daß die Interessen, Werte und 
Ziele der Christdemokraten und ihrer Wähler in 
dem Entwurf vom 26. September 1946 nicht genü­
gend berücksichtigt worden seien, weshalb die 
CDU ihre Zustimmung zu diesem als einseitig 
empfundenen Konstitutionskonzept verweigerte.24 

Eine solche „kleine Verfassungslösung" 
konnte natürlich nicht überzeugen. Es wäre 
wesentlich besser gewesen, wenn es nur eine 
marginale Opposition gegen den Verfassungsent­
wurf gegeben hätte . Schließlich war es das Be­
streben der VLV-Mitglieder und der Amerikaner 
gewesen, eine Konstitution zu schaffen, die einen 
möglichst breiten Anklang in der Bevölkerung 
fand. Aufgrund der Ablehnung des Verfassungs­
entwurfs vom 26. September 1946 durch die CDU 
bestand die Gefahr, daß sich eine große Zahl von 
Bürgern , nämlich die christdemokratische Wäh­
lerklientel, nicht mit der neuen Verfassung identi­
fizieren würde. Das Fehlen der Konstitutions­
akzeptanz bei einem so großen Teil der hessischen 
Bevölkerung hätte für das Land keinen guten Start 
in das demokratische (Staats- und Verfassungs-) 
Leben bedeutet. 

Der „Vollradser Entwurf'' 

Das wußte natürlich auch die CDU, der es im 
übrigen fern lag, die Chance für einen erfolgrei­
chen Neubeginn unter demokratischen Vorzeichen 
zu gefährden. Auch die Christdemokraten wollten, 
daß aus (Groß-)Hessen eine stabile Demokratie 
wurde, und sie fragten sich , ob die Argumente, die 
sie bezüglich der Ablehnung des Verfassungsent­
wurfs vom 26. September 1946 vorgebracht hat­
ten, von ihren Wählern - und natürlich auch der 
übrigen Bevölkerung - wirklich richtig verstanden 
worden waren. Es durfte auf keinen Fall der Ein­
druck entstehen, daß die CDU die Verabschiedung 
einer Verfassung nicht wünschte; vielmehr mußte 
klar werden, daß es ihr nur darum ging, zu verhin­
dern , daß ganz bestimmte Artikel , nämlich die 
schon die ganze Zeit heftig umstrittenen, die sich 
in dem Entwurf vom 26. September 1946 wieder­
fanden, nicht zum Tragen kamen. Um darüber 
hinaus zu vermeiden, daß in der Öffentlichkeit der 
Verdacht aufkam, daß die Christdemokraten zwar 
kritisieren , aber keinen besseren Verfassungs­
vorschlag zu unterbreiten verstanden, entschlos­
sen sie sich, mit einem eigenen Konzept an die 
Öffentlichkeit zu treten . 

Das waren die Motive, die zur Entstehung des 
„Vollradser Entwurfs" beitrugen, der so genannt 
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wurde, weil dieses Verfassungskonzept auf dem 
Familiensitz der Matuschka-Greiffenclaus erar­
beitet worden war. Bei dieser Ausarbeitung, die 
der „ Verfassungberatenden Landesversammlung" 
am 28. September 1946 offiziell zugeleitet wurde, 
handelte es sich nicht - wie bei dem Entwurf der 
VLV vom 26. September 1946 - um eine Vollver­
fassung, sondern um ein sogenanntes „Organisati­
onsstatut", das nur die grundlegenden Normen zur 
Ausgestaltung des Staatswesens enthielt und auf 
Regelungen zur Wirtschafts- und Sozialordnung 
verzichtete. Auch die Frage von „Erziehung und 
Schule", die zu den zentralen Streitpunkten im 
Verfassungsausschuß der VLV gezählt hatte, fand 
im „Vollradser Entwurf' keine Erwähnung . Ent­
halten waren lediglich die Grundrechte, deren 
Sicherung und Grenzen sowie der Staatsaufbau.25 

Neben dem im „Vollradser Entwurf' vorge­
sehenen Landesparlament sollte es - der CDU­
Forderung in der VLV entsprechend - eine zweite 
Kammer geben. In Artikel 114 des Vollradser 
Entwurfs heißt es dazu: ,,Vorbehalten bleibt der 
Erlaß eines Verfassungsgesetzes, wonach in das 
Verfahren der Gesetzgebung ein weiteres , aus de­
mokratischen Wahlen hervorgegangenes Organ 
eingeschaltet werden soll."26 Auffällig an dieser 
Formulierung ist, daß sie nicht auf der Einrichtung 
dieses „Organs" beharrt. Das läßt die Vermutung 
zu, daß den Christdemokraten bewußt war, daß sie 
sich mit ihrem Vorschlag bezüglich der Einrich­
tung einer zweiten Kammer nicht würden durch­
setzen können. Sie galt als zu teuer, verkom­
plizierte das Gesetzgebungsverfahren und war 
problematisch in bezug auf ihre personelle Beset­
zung. Folglich erschien es opportun , die Forde­
rung nach einer zweiten Kammer zwar grundsätz­
lich in die Konstitution aufzunehmen, nicht aber 
auf ihrer tatsächlichen Schaffung zu bestehen. Auf 
diese Weise konnten die Christdemokraten vor der 
Öffentlichkeit und den übrigen Parteien im Verfas­
sungsausschuß ihr Gesicht wahren . Das Einge­
ständnis einer politischen Niederlage in bezug auf 
die so lange geforderte Etablierung eines Gremi­
ums neben dem Landtag blieb ihnen demnach 
erspart. Folglich handelte es sich bei der Formulie­
rung des Artikels 114 des „Vollradser Entwurfs" 
um eine vorsichtige Annäherung an die Vorstellun-

gen der SPD, welche für das Zustandekommen 
und die allgemeine Akzeptanz der Verfassung in 
der Bevölkerung unverzichtbar sein würde.27 

Die Verabschiedung der 
Hessischen Landesverfassung 

Am Ende kam es wirklich zu dem erhofften 
Kompromiß zwischen den beiden großen Parteien 
SPD und CDU, die die Mehrheit des Volkes hinter 
sich versammelten. Das Engagement, das die 
Mitglieder der VLV hierfür aufbringen mußten, 
war enorm gewesen. 

Der „Vollradser Entwurf' erwies sich aller­
dings nicht als elementar für das endgültige Zu­
standekommen der Hessischen Landesverfassung, 
zumal das christdemokratische Konzept lediglich 
auf die Verabschiedung eines „Organisationssta­
tuts" abzielte , wohingegen die vorangegangenen 
Debatten um die künftige Landesverfassung 
deutlich gezeigt hatten, daß allgemein die Verab­
schiedung einer Vollverfassung gewünscht wurde. 
Schon deshalb hatte der „Vollradser Entwurf' 
keine Chance, vom VLV-Plenum angenommen zu 
werden. 

Für einen Artikel aus dem „Vollradser Ent­
wurf' gilt diese Feststellung allerdings nicht. 
Dabei handelt es sich um die Einrichtung einer 
zweiten Kammer neben dem hessischen Parla­
ment. In bezug auf dieses Gremium zeigte der 
„Vollradser Entwurf' Wirkung, denn dessen 
Artikel 114 fand wortgetreue Aufnahme in Artikel 
155 der hessischen Konstitution . Diese wurde so­
dann am 29. Oktober 1946 vom Plenum - also der 
Vollversammlung - der „Verfassungberatenden 
Landesversammlung" sowie der amerikanischen 
Militärregierung akzeptiert und schließlich im 
Zuge der Wahlen zum ersten hessischen Landtag 
vom 1. Dezember 1946 von der hessischen Bevöl­
kerung mit 76,8 Prozent Ja-Stimmen angenom­
men.28 

Fazit 

Richard Graf Matuschka-Greiffenclau gehörte 
zwar nicht zu den führenden Köpfen innerhalb 
der „ Verfassungberatenden Landesversammlung" 
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(Groß-)Hessens, doch gelang es ihm , die For­
mulierung wichtiger Normen in bezug auf die 
Grund- und Menschenrechte, die Staatsangehörig­
keit sowie die Regelung des Wirtschafts- und 
Soziallebens maßgeblich zu beeinflussen . Seine 
Argumentation war geprägt von der Sorge um den 
Fortbestand der deutschen Nation und des deut­
schen Staates, seiner christlichen Wertvorstellun­
gen und dem Wunsch, daß es einer Regierung nie 
wieder möglich sein solle , Individual- und Ge­
meinschaftsrechte auszuhebeln. 

Als sich die Konflikte um die Hessische 
Landesverfassung zwischen den Christ- und den 
Sozialdemokraten , also den beiden stärksten 
Parteien innerhalb der VLV, so weit zuspitzten , 
daß die CDU sich genötigt sah, die weitere Ko­
operation mit der SPD zu verweigern, und die 
neue Konstitution ein Werk der politischen Vor­
stellungen der beiden Arbeiterparteien zu werden 
drohte, stellte Matuschka-Greiffenclau seinen 
Parteifreunden seinen Familiensitz Vollrads als 
Tagungsort zur Verfügung. Hier sollten die Christ­
demokraten zusammenkommen und in Ruhe 
darüber nachdenken, wie sich die CDU eine Ver­
fassung für (Groß-)Hessen vorstellte , denn folgen­
des war klar: Ein völliger Rückzug aus der Arbeit 
an der Konstitution würde dem Ansehen der Partei 
in der Bevölkerung und bei der US-Militärre­
gierung ebenso geschadet haben wie der Entwick­
lung und Akzeptanz der Demokratie in (Groß-) 
Hessen selbst. 

Auch wenn der „Vollradser Entwurf' am Ende 
nur eines der vielen Konzepte darstellte, durch die 
auf die Verfassungserarbeitung Einfluß genom­
men werden sollte, zeigt es doch , wie ernst und 
wichtig Richard Matuschka-Greiffenclau die 
Entstehung eines demokratischen hessischen 
Staatswesens gewesen ist und mit wie viel persön­
lichem Engagement er sich diesem Anliegen 
gewidmet hat. 
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